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Die Emission im Überblick

HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Garant Anleihe 12/2020 bezogen auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex 
Index II

Emittentin: UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)

Basiswert: HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II

WKN: A1PHN2

ISIN: DE000A1PHN28

Reuters: .UCGRVDW2

Bloomberg: UCGRVDW2 Index

Indexsponsor: UniCredit Bank AG

Indexberechnungsstelle: UniCredit Bank AG

Der Basiswert ist ein Index, der zum Tag des ersten öffentlichen Angebots aus einer 
dynamischen Allokation von Anteilen (die „Fondsanteile") des HVB Vermögensdepot 
privat Wachstum PI (WKN: A0M035 / ISIN: DE000A0M0358 / Bloomberg: HVBPRWP GR 
Equity) (der „Referenzfonds") und einer Geldmarktinvestition, die für die Zwecke der 
Indexberechnung durch den HVB 3 Months Rolling Euribor Index (WKN: A0QZBZ / ISIN: 
DE000A0QZBZ6 / Reuters: .HVB3MRE / Bloomberg: HVB3MRE Index) (der „Referenzin-
dex") widergespiegelt wird, besteht. Die Gewichtung des Referenzfonds und des Refe-
renzindex im Index wird nach einer dynamischen Methode von Zeit zu Zeit angepasst.

Eine vollständige Beschreibung des Basiswerts (die „Indexbeschreibung") zum Tag des 
ersten öffentlichen Angebots ist den Endgültigen Bedingungen als Anhang 1 beigefügt. 
Die jeweils aktuelle Indexbeschreibung, sowie die tagesaktuellen Informationen zum 
Basiswert sind auf der Internetseite der Emittentin unter www.onemarkets.de (oder 
jeder Nachfolgeseite) abrufbar und werden während der normalen Geschäftszeiten bei 
der UniCredit Bank AG, LCI4SS Structured Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 
81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

Der Referenzfonds wird von der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH 
(die „Fondsgesellschaft") verwaltet.

Der Referenzindex wird von der UniCredit Bank AG (der „Referenzindexsponsor") zu-
sammengestellt und von der UniCredit Bank AG (die „Referenzindexberechnungsstelle") 
berechnet und veröffentlicht.

Der Referenzfonds und die damit verbundenen Risiken sind darüber hinaus in den 
Fondsdokumenten beschrieben.

„Fondsdokumente" sind der Jahres- und Halbjahresbericht, die wesentlichen Anlegerin-
formationen, der Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen) sowie alle 
sonstigen Dokumente des Referenzfonds, in welchen die Bedingungen des Referenz-
fonds und der Fondsanteile festgelegt sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die 
Fondsdokumente in ihrer jeweils gültigen Fassung sind auf der Internetseite 
www.pioneerinvestments.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. Die jeweils dort 
enthaltenen Informationen werden außerdem während der normalen Geschäftszeiten 
bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen 
Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

Der Referenzindex zum ersten Tag des öffentlichen Angebots ist in der Referenzindex-
beschreibung (die „Referenzindexbeschreibung") beschrieben, die in Teil C - II. Be-
schreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index der Indexbeschrei-
bung enthalten ist. Die jeweils gültige Fassung der Referenzindexbeschreibung ist auf 
der Internetseite www.onemarkets.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. Die jeweils 
dort enthaltenen Informationen werden außerdem während der normalen Geschäfts-
zeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kos-
tenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

Festgelegte Währung: EUR

Tag des ersten öffentlichen Ange-
bots:

19. April 2013

Zeichnungsfrist: 22. April 2013 bis 14. Juni 2013 (14:00 Uhr Ortszeit München)

http://www.onemarkets.de
http://www.pioneerinvestments.de
http://www.onemarkets.de


4

Ausgabetag (Valuta): 19. Juni 2013

Gesamtnennbetrag: Bis zu EUR 100.000.000,-

Information über den ausstehenden Gesamtnennbetrag wird ab dem Ende der Zeich-
nungsfrist während der normalen Geschäftszeiten kostenlos bei der UniCredit Bank AG, 
LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur Ausgabe an das Publikum bereitgehal-
ten.

Festgelegte Stückelung: EUR 1.000,–

Ausgabepreis: 103,5% (inkl. Ausgabeaufschlag) je Festgelegte Stückelung

Notierung: An folgender Börse wird ein Antrag auf Einbeziehung zum 2. Juli 2013 gestellt:

l Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra®) 

Kleinste handelbare Einheit: EUR 1.000,–

Kleinste übertragbare Einheit: EUR 1.000,–

Mindestrückzahlung: 100%

Mindestbetrag: EUR 1.000,–

Berechnungstag: Jeder Tag, an dem der Referenzpreis durch den Indexsponsor oder die Indexberech-
nungsstelle berechnet wird.

Beobachtungstag (initial): 18. Juni 2013

Wenn dieser Beobachtungstag (initial) kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittel-
bar nachfolgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Beobachtungstag 
(initial).

Beobachtungstag (final): 11. Dezember 2020

Wenn dieser Beobachtungstag (final) kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar 
nachfolgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Beobachtungstag (fi-
nal). Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund dieser Ver-
schiebung nicht geschuldet.

Fälligkeitstag: 18. Dezember 2020

Referenzpreis: Der offizielle Indexwert des Basiswerts, wie er vom Indexsponsor bzw. von der Indexbe-
rechnungsstelle berechnet wird.

Rückzahlung zum Fälligkeitstag: Die Schuldverschreibungen werden, es sei denn sie wurden gemäß § 5 oder § 6 der 
Anleihebedingungen vorzeitig zurückgezahlt, zum Fälligkeitstag in Höhe des Rückzah-
lungsbetrags zur Rückzahlung fällig.

Der Rückzahlungsbetrag je Festgelegte Stückelung entspricht einem Betrag in der Fest-
gelegten Währung, der von der Berechnungsstelle zum Beobachtungstag (final) wie 
folgt berechnet bzw. festgelegt wird:

l Festgelegte Stückelung x max [Kursentwicklung des Basiswerts; Mindestrückzah-
lung]

Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Produkt aus der Festgelegten Stücke-

lung und der Kursentwicklung des Basiswerts in der Festgelegten Währung. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch in keinem Fall kleiner als der Mindestbetrag.

Wobei:

„R (initial)" ist der Referenzpreis am Beobachtungstag (initial).

„R (final)" ist der Referenzpreis am Beobachtungstag (final).

„Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final) geteilt durch R (initial)"

WKN: HV3VDT

ISIN: DE000HV3VDT9

Reuters Seite: DEHV3VDT=HVBG



5

Endgültige Bedingungen vom 19. April 2013

UniCredit Bank AG

Emission von  

HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Garant Anleihe 12/2020

im Rahmen des

EUR 50.000.000.000

Debt Issuance Programme

der UniCredit Bank AG

Die hierin verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Anleihebedingungen (die „Wertpapierbedingungen“) 

im Prospekt vom 16. Mai 2012 (der „Prospekt") und den Nachträgen vom 13. Juni 2012, vom 7. August 2012 und vom 

16. November 2012, die zusammen einen Basisprospekt im Sinne der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) (die „Pros-

pektrichtlinie") darstellen, definiert. Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen der hierin beschriebenen Schuldver-

schreibungen im Sinne des Artikels 5.4 der Prospektrichtlinie dar und ist in Verbindung mit diesem so nachgetragenen Prospekt 

zu lesen.

Umfassende Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind ausschließlich auf der Grund-

lage dieser Endgültigen Bedingungen gemeinsam mit dem so nachgetragenen Prospekt verfügbar. Der so nachgetragene Pros-

pekt ist zur Einsicht verfügbar unter www.onemarkets.de (Rechtliche Hinweise) und während der normalen Geschäftszeiten bei 

der UniCredit Bank AG, Abteilung LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, und Papier-Exemplare können von derselben 

bezogen werden.

Die konsolidierten Wertpapierbedingungen wurden diesem Dokument als Anhang 2 beigefügt und vervollständigen und spezi-

fizieren die im so nachgetragenen Prospekt abgedruckten Anleihebedingungen. Sofern die konsolidierten Wertpapierbedingun-

gen und die Endgültigen Bedingungen sich widersprechende Angaben enthalten, sind die konsolidierten Wertpapierbedingun-

gen maßgeblich.

ABSCHNITT A: Wertpapierbedingungen

Allgemeine Informationen

1. Form der Wertpapierbedingungen: Konsolidierte Form

2. Emittentin: UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)

P079508 P108298

(ii) Tranchennummer: 1

3. Art der Wertpapiere: Schuldverschreibungen

4. Festgelegte Währung: Euro („EUR")

5. Gesamtnennbetrag:

(i) Serie: Bis zu EUR 100.000.000,-

Information über den ausstehenden Gesamtnennbetrag wird ab dem Ende der 
Zeichnungsfrist während der normalen Geschäftszeiten kostenlos bei der 
UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur Ausgabe 
an das Publikum bereitgehalten.

(ii) Tranche: Bis zu EUR 100.000.000,-

6. Ausgabepreis: 103,5% (inkl. Ausgabeaufschlag) je Festgelegte Stückelung

http://www.onemarkets.de
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ABSCHNITT B: SONSTIGE INFORMATIONEN

BESTIMMUNGEN ZUM VERTRIEB

55. Notifizierung: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am 
Main, hat den zuständigen Behörden in Österreich und Luxemburg eine Be-
scheinigung, die bescheinigt, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit der 
Prospektrichtlinie erstellt wurde, vorgelegt.

Listing

59. Notierung

(i) Notierung: An folgender Börse wird ein Antrag auf Einbeziehung zum 2. Juli 2013 gestellt:

l Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra®) 

(ii) Zulassung zum Handel: Nicht Anwendbar

(iii) Schätzung der Gesamtausgaben 
in Bezug auf die Zulassung zum Han-
del:

Nicht Anwendbar

Ratings

60. Ratings: Die zu begebenden Wertpapiere werden voraussichtlich kein Rating erhalten.

Informationen zum Basiswert

65. Wertentwicklung und andere Informa-
tionen hinsichtlich des Basiswerts:

Eine vollständige Beschreibung des Basiswerts zum Tag des ersten öffentli-
chen Angebots ist diesen Endgültigen Bedingungen als Anhang 1 beigefügt. 
Die jeweils aktuelle Indexbeschreibung, sowie die tagesaktuellen Informatio-
nen zum Basiswert sind auf der Internetseite der Emittentin unter 
www.onemarkets.de (oder jeder Nachfolgeseite) abrufbar und werden wäh-
rend der normalen Geschäftszeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS Structu-
red Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlo-
sen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

Operative Informationen

67. Operative Informationen

(i) ISIN: DE000HV3VDT9

(ii) WKN: HV3VDT

(iii) Common Code: Nicht Anwendbar

(iv) Andere relevante Wertpapier-
kennnummern:

Nicht Anwendbar

(v) Lieferung: Lieferung gegen Zahlung

(vi) Wertpapierkontonummer des 
Platzeurs/Lead Managers:

Konto 2013 bei Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main

http://www.onemarkets.de
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Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot

68. Details im Hinblick auf das öffentliche 
Angebot:

l Tag des ersten öffentlichen Angebots: 19. April 2013

l Zeichnungsfrist: 22. April 2013 bis 14. Juni 2013

l Ab dem Tag des ersten öffentlichen Angebots werden bis zu EUR 
100.000.000,- der in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen 
Wertpapiere fortlaufend zum Kauf angeboten. Der Gesamtnennbetrag der 
zum Kauf angebotenen Schuldverschreibungen kann von der Emittentin 
jederzeit reduziert oder erhöht werden und lässt keine Rückschlüsse auf 
das Volumen der tatsächlich begebenen Wertpapiere und daher auf die 
Liquidität eines möglichen Sekundärmarkts zu.

l Das öffentliche Angebot kann von der Emittentin jederzeit ohne Angabe 
von Gründen beendet werden.

l Kleinste handelbare Einheit: EUR 1.000,–

l Das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger in Deutschland, Österreich 
und Luxemburg.

l Die Emittentin ist nicht verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen.

l Die Emittentin behält sich, gleich aus welchem Grund, die vorzeitige Be-
endigung der Zeichnungsfrist oder die Abstandnahme von der Emission 
vor dem Ausgabetag vor.

Risikofaktoren

69. Zusätzliche Risikofaktoren bezüglich 
strukturierter Wertpapiere:

Zusätzlich zu den Risikofaktoren in der verbindlichen Sprache, die im Basis-
prospekt und im Registrierungsformular dargelegt werden, auf die hiermit 
Bezug genommen wird, sollten hinsichtlich der Wertpapiere, die diesen End-
gültigen Bedingungen unterliegen, wenn aufgeführt, die in Anhang 4 genann-
ten zusätzlichen Risikofaktoren berücksichtigt werden.

70. Verbindliche Sprache der Risikofakto-
ren:

Die deutsche Fassung der Risikofaktoren (siehe Risikofaktoren (Deutsche Fas-
sung)) des Prospekts ist die verbindliche Fassung in Bezug auf die hier be-
schriebenen Wertpapiere (mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung, 
siehe Risk Factors (English Version)).
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Anhang 1 - Informationen zum Basiswert

Die folgende Indexbeschreibung stellt die zum Ersten Tag des Öffentlichen Angebots geltenden Rahmendaten für den 

Index dar und kann nach diesem Datum von Zeit zu Zeit Änderungen oder Anpassungen unterliegen. Maßgeblich ist die 

jeweils gültige Fassung der Indexbeschreibung, die auf der Internetseite der Emittentin unter www.onemarkets.de (oder 

jeder Nachfolgeseite) abrufbar ist und während der normalen Geschäftszeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS Structu-

red Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

BESCHREIBUNG DES HVB VERMÖGENSDEPOT WACHSTUM FLEX INDEX II

Teil A. - Definitionen, allgemeine Hinweise

I. Definitionen

Für die Zwecke dieser Beschreibung (die „Indexbeschreibung") haben die folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen:

Definitionen zum Index:

„Absicherungsgeschäfte" sind ein oder mehrere Geschäfte, Transaktionen oder Anlagen (insbesondere Wertpapiere (inklusive 

Fondsanteile), Optionen, Futures, Derivate und Fremdwährungstransaktionen, Wertpapierpensions- oder Wertpapierleihetrans-

aktionen oder andere Instrumente oder Maßnahmen), die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle für 

eine Emittentin und/oder die Hedging-Partei erforderlich sind, um Preisrisiken oder sonstige Risiken auf Einzel- oder Portfolio-

basis aus Verpflichtungen im Hinblick auf den Index oder im Hinblick auf diesen bezogene Transaktionen und/oder Schuldver-

schreibungen abzusichern.

„Bankgeschäftstag" bezeichnet jeden Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das inländische Haupt-Clearance Sys-

tem, das üblicherweise für die Abwicklung von Geschäften in Bezug auf die Indexbestandteile verwendet wird, sowie an dem 

das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET2) geöffnet ist. 

„Emittentin" ist eine Emittentin von Schuldverschreibungen.

„Hedging-Partei" ist die Indexberechnungsstelle (zum Indexstartdatum). Die Indexberechnungsstelle ist jederzeit berechtigt, 

eine andere Person oder Gesellschaft als Hedging-Partei (die „Nachfolge Hedging-Partei") zu bestimmen. Die Bestimmung 

einer Nachfolge Hedging-Partei wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.

„Index" ist der HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II der UniCredit Bank AG, München (WKN A1PHN2 / ISIN 

DE000A1PHN28).

„Index(tj)" bezeichnet den Indexwert zum Indexbewertungstag tj. Index (tj) wird von der Indexberechnungsstelle für jeden In-

dexbewertungstag tj gemäß den Bestimmungen in Teil D - Berechnung des Index dieser Indexbeschreibung berechnet.

„Indexberechnungsstelle" ist die UniCredit Bank AG, München.

„Indexbestandteile" sind die zu einem Zeitpunkt im Index enthaltenen Fondsanteile und die Geldmarktinvestition.

„Indexbewertungstag" ist jeder Bankgeschäftstag, der ein Referenzindexberechnungstag ist und an dem die Ausgabe und 

Rücknahme der Fondsanteile, wie in den Fondsdokumenten beschrieben, tatsächlich möglich ist.

„Indexsponsor" ist die UniCredit Bank AG, München.

„Indexstartdatum" bezeichnet den 1. Juni 2012.

„Indexstartwert" ist 100,00.

„Indexwert" ist der (in Euro ausgedrückte) von der Indexberechnungsstelle berechnete Wert des Index an jedem Indexbewer-

tungstag.

http://www.onemar
http://kets.de
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„Geldmarktinvestition" ist eine hypothetische Anlage in Barmittel und Geldmarktinstrumente aus dem Europäischen Wäh-

rungsraum. Die Wertentwicklung dieser Investition wird durch den Referenzindex abgebildet.

„Hypothetischer Investor" ist eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland.

„Referenzportfolio" ist ein hypothetisches Portfolio eines Hypothetischen Investors, das zum einen Fondsanteile und zum an-

deren die Geldmarktinvestition in einer variablen Gewichtung enthält. Das Referenzportfolio hat zum Indexstartdatum einen 

Wert entsprechend dem Indexstartwert (ausgedrückt in Euro).

„Schuldverschreibungen" sind alle zu einem Zeitpunkt ausstehenden Schuldverschreibungen eines mit dem Indexsponsor 

verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG), bei denen Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen von der Entwicklung des Index 

abhängen.

„tj" bezeichnet den j-ten Indexbewertungstag. Dabei ist das Indexstartdatum mit t0 bezeichnet, vorangehende Indexbewer-

tungstage mit negativen Indizes und nachfolgende Indexbewertungstage mit positiven Indizes, so dass sich (…, t-2, t-1, t0, t1, 

t2, …) ergibt.

Definitionen zum Referenzfonds:

„Anlageberater" ist die UniCredit Bank AG (zum Indexstartdatum). Die Fondsgesellschaft kann jederzeit eine andere Person 

oder Gesellschaft als Anlageberater bestimmen. 

„Depotbank" ist die CACEIS Bank Deutschland GmbH und/oder jede andere Gesellschaft, die von der Fondsgesellschaft be-

nannt wird, um Verwahrungs-, Buchhaltungs-, Abrechnungs- oder ähnliche Dienstleistungen für den Referenzfonds zu erbrin-

gen.

„Fondsanteil" bzw. „Fondsanteile" ist ein Anteil bzw. sind die Anteile des Referenzfonds (WKN A0M035 / ISIN DE000A0M0358 

/ Bloomberg HVBPRWP GR Equity).

„Fondsdokumente" sind der Jahres- und Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen), die 

wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des Referenzfonds, in welchen die Bedingungen des Re-

ferenzfonds und der Fondsanteile festgelegt sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Fondsdokumente in ihrer jeweils gülti-

gen Fassung sind auf der Internetseite www.pioneerinvestments.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. Die jeweils dort ent-

haltenen Informationen werden außerdem während der normalen Geschäftszeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabella-

straße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

„Fondsgesellschaft" ist die Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, die den Referenzfonds verwaltet.

„Nettoinventarwert" ist der offizielle Nettoinventarwert für einen Fondsanteil, wie er von der Fondsgesellschaft veröffentlicht 

wird und zu dem die Rücknahme von Fondsanteilen tatsächlich möglich ist.

„NIW(tj)" ist der Nettoinventarwert eines Fondsanteils am Indexbewertungstag tj.

„Referenzfonds" ist der HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI.

„Wirtschaftsprüfer" ist die KPMG AG und/oder jede andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von der Fondsgesellschaft 

benannt wird, um den Referenzfonds und dessen Jahresabschluss zu prüfen.

Definitionen zum Referenzindex:

„Referenzindex" ist der HVB 3 Months Rolling Euribor Index (WKN A0QZBZ / ISIN DE000A0QZBZ6 / Reuters .HVB3MRE / 

Bloomberg HVB3MRE Index), der von der UniCredit Bank AG (der „Referenzindexsponsor") festgelegt und berechnet wird.

„Referenzindexberechnungsstelle" ist die UniCredit Bank AG, München.

„Referenzindexberechnungstag“ ist jeder Tag, der kein Samstag oder Sonntag ist, und an dem das Trans-European Automated 

Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET2) geöffnet ist.

http://www.pioneerinvestments.de
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„Referenzindexbeschreibung" ist die Beschreibung, in der die Methode der Berechnung des Referenzindex festgelegt ist, in 

ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Referenzindexbeschreibung zum Indexstartdatum ist dieser Indexbeschreibung in Teil C - II. 

Beschreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index beigefügt und ist in ihrer jeweils gültigen Fassung auf 

der Internetseite www.onemarkets.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar.

„Referenzindexwert" ist der (in Euro ausgedrückte) Wert des Referenzindex, der von der Referenzindexberechnungsstelle auf 

Grundlage der in der Referenzindexbeschreibung wiedergegebenen Methode an jedem Referenzindexberechnungstag berech-

net wird.

„RIW(tj)" ist der Referenzindexwert am Indexbewertungstag tj.

„Synthetische Dividende" bzw. „Div" ist eine Rate, um die die Wertentwicklung des Referenzindex reduziert wird. Die Syntheti-

sche Dividende beträgt jährlich 1,55% (Div = 1,55%).

II. Allgemeine Hinweise

Soweit in dieser Indexbeschreibung Angaben zum Referenzfonds gemacht werden, so beruhen diese Angaben ausschließlich 

auf Informationen, die aus den Fondsdokumenten und von der Internetseite der Fondgesellschaft entnommen wurden. Die 

Indexberechnungsstelle haftet lediglich dafür, dass diese öffentlich verfügbaren Informationen hier korrekt wiedergegeben 

wurden und dass, soweit für die Indexberechnungsstelle ersichtlich und soweit für die Indexberechnungsstelle aus der Infor-

mation, die von der Fondsgesellschaft veröffentlicht wurde, nachvollziehbar, keine Fakten ausgelassen wurden, welche das 

Wiedergegebene unrichtig, unvollständig oder irreführend erscheinen lassen. Insbesondere übernimmt weder der Indexspon-

sor noch die Indexberechnungsstelle noch eine andere Person oder Gesellschaft, die Dienste im Zusammenhang mit dem In-

dex erbringt, eine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Darstellung und der hierfür zugrunde liegenden 

Angaben oder dafür, dass jeweils kein Umstand eingetreten ist, der deren Richtigkeit und Vollständigkeit beeinträchtigen 

könnte. Stichtag für diese Information ist der 4. Juni 2012 oder der letzte davorliegende Veröffentlichungszeitpunkt des jewei-

ligen Fondsdokuments. Für weitere und aktuelle Informationen zum Referenzfonds wird auf die Internetseite der Fondsgesell-

schaft www.pioneerinvestments.de (oder jede Nachfolgeseite) verwiesen.

Bei der Berechnung des Indexwerts muss sich die Indexberechnungsstelle auf Angaben, Bestätigungen, Berechnungen, Versi-

cherungen und andere Informationen Dritter verlassen, deren Richtigkeit und Verlässlichkeit ihrer Nachprüfung weitestgehend 

entzogen sind und für deren Richtigkeit sie keine Haftung übernimmt. In diesen Informationen enthaltene Fehler können sich 

daher ohne Verschulden der Indexberechnungsstelle auf die Berechnung des Indexwertes auswirken. Eine Verpflichtung der 

Indexberechnungsstelle zur unabhängigen Nachprüfung dieser Informationen besteht nicht.

Der Index besteht ausschließlich in Form von Datensätzen und vermittelt weder eine unmittelbare noch eine mittelbare oder 

wirtschaftliche Inhaberschaft oder Eigentümerstellung an den Indexbestandteilen. Jede der hierin beschriebenen Allokationen 

innerhalb des Referenzportfolios wird nur hypothetisch durch Veränderung der entsprechenden Datenlage ausgeführt. Eine 

Verpflichtung der Indexberechnungsstelle oder einer Emittentin oder der Hedging-Partei zum unmittelbaren oder mittelbaren 

Erwerb der Indexbestandteile besteht nicht.

Teil B. - Allgemeine Informationen zum Index

I. Ziel des Index

Der Index bildet die Wertentwicklung des Referenzportfolios ab.

Wirtschaftliches Ziel des Referenzportfolios ist es, an der Wertentwicklung des Referenzfonds zu partizipieren und dabei die 

Stärke der Schwankungsintensität (Volatilität) des Referenzportfolios zu kontrollieren. Dazu wird die Partizipation am Referenz-

fonds bei einer hohen Volatilität des Referenzfonds teilweise oder vollständig reduziert und die Partizipation an der Geld-

marktinvestition entsprechend erhöht. Umgekehrt wird die Partizipation an der Geldmarkinvestition bei niedriger Volatilität 

des Referenzfonds teilweise oder vollständig reduziert und die Partizipation am Referenzfonds entsprechend erhöht.

http://www.onemarkets.de
http://www.pioneerinvestments.de
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Es besteht jedoch keine Gewähr, dass das Referenzportfolio und somit der Index die hier beschriebenen Ziele tatsächlich er-

reicht.

Für die Zwecke der Berechnung des Index wird die Geldmarktinvestition durch den Referenzindex (wie in Teil C - II. Beschrei-

bung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index dieser Indexbeschreibung beschrieben) abgebildet.

II. Indexsponsor und Indexberechnungsstelle

Der Indexsponsor stellt den Index durch Auswahl der Indexbestandteile und durch Festlegung der Methode der Berechnung 

und Veröffentlichung des Indexwerts (das „Indexkonzept") zusammen.

Die Indexberechnungsstelle führt alle Berechnungen, Festlegungen und Bestimmungen bezüglich des Index gemäß dieser In-

dexbeschreibung durch und überwacht und pflegt dafür gewisse Indexdaten. 

Die Indexberechnungsstelle kann jederzeit und im freien Ermessen hinsichtlich ihrer hierin beschriebenen Aufgaben Rat von 

Dritten einholen. Die Indexberechnungsstelle kann ihr Amt jederzeit niederlegen, vorausgesetzt dass, solange noch Schuldver-

schreibungen ausstehen, die Niederlegung erst wirksam wird, wenn (i) eine Nachfolge-Indexberechnungsstelle ernannt wird 

und (ii) diese Nachfolge-Indexberechnungsstelle die Ernennung annimmt, und (iii) die Nachfolge-Indexberechnungsstelle die 

Rechte und Pflichten der Indexberechnungsstelle übernimmt. Eine solche Ersetzung der Indexberechnungsstelle wird gemäß 

Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.

Die Indexberechnungsstelle führt alle Berechnungen, Festlegungen und Bestimmungen bezüglich des Index gemäß dieser In-

dexbeschreibung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns durch. Mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

ist eine Haftung des Indexsponsors und der Indexberechnungsstelle ausgeschlossen. 

Der Indexsponsor oder jegliche andere Person in Bezug auf den Index hat nicht die Funktion eines Treuhänders oder Beraters 

gegenüber einem Inhaber von Schuldverschreibungen.

Teil C. - Beschreibung des Referenzfonds und des Referenzindex

I. Beschreibung des Referenzfonds - HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI

Die in dieser Indexbeschreibung enthaltenen Angaben zum Referenzfonds dienen allein der Information von Anlegern, die 

Schuldverschreibungen erwerben wollen, und stellen kein Angebot zum Erwerb von Fondsanteilen dar.

Fondsporträt

Der HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI ist ein gemischtes Sondervermögen im Sinne des Investmentgesetzes (InvG), 

welches flexibel in verschiedene Asset-Klassen investieren kann. Der Referenzfonds wurde am 11. Februar 2008 für unbe-

stimmte Dauer aufgelegt und wird von der Fondsgesellschaft verwaltet. Die Fondsgesellschaft hat den Anlageberater als An-

lageberater des Referenzfonds bestellt. Der Referenzfonds ist als Dachfonds konzipiert und verfolgt eine wachstumsorientierte 

bzw. begrenzt risikobereite Anlagestrategie. Mittleren Chancen stehen mittlere Risiken gegenüber. 

Der Referenzfonds investiert jeweils regelmäßig in passive Instrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETFs) oder indexori-

entierte Fonds. Im Einzelfall kann jedoch beispielsweise auch auf aktiv gemanagte Fonds, Zertifikate, verzinsliche Wertpapiere, 

Geldmarktfonds oder Bankguthaben zurückgegriffen werden. 

Anlagestrategie und Anlagegrundsätze

Die Fondsgesellschaft darf im Rahmen des InvG und der Anlagegrenzen, die in den Fondsdokumenten näher beschrieben sind, 

für den Referenzfonds folgende Vermögensgegenstände erwerben:

l Wertpapiere gemäß §47 InvG;

l Geldmarktinstrumente gemäß §48 InvG;

l Bankguthaben gemäß §49 InvG;

l Investmentanteile gemäß §50 und §84 Abs. 1 Nr. 2 Ziffer a) InvG sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften ge-

mäß §84 Abs. 1 Nr. 3 Ziffer a) InvG;
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l Derivate gemäß §51 InvG;

l Sonstige Anlageinstrumente gemäß §52 InvG.

Investmentanteile nach Maßgabe der §§90 g bis 90 k InvG (Sonstige Sondervermögen) und/oder nach Maßgabe des §112 InvG 

(Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken) und/oder Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine den 

§§90 g bis 90 k InvG oder dem §112 InvG vergleichbare Anlageform vorsieht, sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen 

Investmentvermögen, dürfen für den Referenzfonds nicht erworben werden.

Darüber hinaus darf die Fondsgesellschaft gemäß den Vorschriften des InvG und der Fondsdokumente:

l Kredite aufnehmen;

l Wertpapierdarlehen gewähren;

l Pensionsgeschäfte abschließen.

In folgende Vermögensgegenstände darf der Referenzfonds insgesamt bis zu 70% des Wertes des Referenzfonds anlegen:

l Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes ab-

bilden und/oder

l Zertifikate auf Aktien und/oder aktienähnliche Papiere und/oder

l Aktienfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Aktienmärkte korreliert und/oder

l Aktien und/oder Genussscheine und/oder Wandelanleihen.

In folgende Vermögensgegenstände muss der Referenzfonds insgesamt mindestens 20% des Wertes des Referenzfonds anle-

gen:

l Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes 

abbilden und/oder

l Zertifikate auf Renten und/oder rentenähnliche Papiere und/oder

l Rentenfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Rentenmärkte korreliert und/oder

l Bankguthaben nach §49 InvG und/oder Geldmarktinstrumente nach §48 InvG und/oder Geldmarktfonds und/oder

l verzinsliche Wertpapiere.

Kosten und Provisionen des Referenzfonds

Die Fondsgesellschaft erhält für die Verwaltung eine jährliche Vergütung von bis zu 2,5% des Wertes des Referenzfonds. Sie 

errechnet sich auf Basis des börsentäglich festgestellten Wertes des Referenzfonds. Aus der Verwaltungsvergütung der Fonds-

gesellschaft erhält der Anlageberater für die Dienste, die er für den Referenzfonds erbringt, eine Vergütung von der Fondsge-

sellschaft. Die Depotbank erhält eine jährliche Vergütung von bis zu 0,2% des Wertes des Referenzfonds (zzgl. etwaiger gesetz-

licher Umsatzsteuer). Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Referenzfonds:

l im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

l bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer 

Wertpapiere im Ausland;

l übliche Kosten und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Eröffnung von Konten und Depots bei ausländischen 

Banken anfallen;

l Kosten für den Druck und Versand der für die Anteilsinhaber bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

l Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebenen-

falls der Ausschüttungen bzw. Thesaurierungen und des Auflösungsberichts;

l Kosten für die Prüfung des Referenzfonds durch den Wirtschaftsprüfer;

l Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 

nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

l im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende Steuern;
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l Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Referenzfonds sowie Kosten für Rechts-

und Steuerberatung im Hinblick auf den Referenzfonds;

l Verwaltungsgebühren und Kostenersatz staatlicher Stellen;

l Kosten für die Vertretung von Aktionärs- und Gläubigerrechten, insbesondere Kosten für die Beauftragung von Stimm-

rechtsbevollmächtigten;

l im Zusammenhang mit der Zulassung des Referenzfonds zum Vertrieb im Ausland entstehende Kosten einschließlich 

entstehender Anzeigekosten, Kosten für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen im In- und Ausland sowie 

Rechts- und Steuerberatungskosten und Übersetzungskosten;

l Kosten für Erstellung oder Änderung, Übersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand von Verkaufsprospekten in den 

Ländern, in denen die Fondsanteile vertrieben werden;

l Kosten für die Information der Anleger des Referenzfonds mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der 

Kosten für Informationen über Fondsverschmelzungen;

l Kosten für die Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte;

l Kosten für Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Fondsanteilen an-

fallen;

l Kosten sowie jegliche Gebühren, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichmaß-

stabs oder Finanzindizes bzw. anderer Finanzinstrumente oder Vermögensgegenstände anfallen können;

l gegebenenfalls Kosten im Zusammenhang mit Anlageausschusssitzungen.

Darüber hinaus kann die Fondsgesellschaft in Fällen, in denen für den Referenzfonds gerichtlich oder außergerichtlich streitige 

Ansprüche im Rahmen von Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüche oder vergleichbare Verfahren durchgesetzt 

werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10% der für den Referenzfonds vereinnahmten Beträge berechnen.

Darüber hinaus kann die Fondsgesellschaft bis zur Hälfte der Erträge aus dem Abschluss von Wertpapierdarlehensgeschäften 

für Rechnung des Referenzfonds als pauschale Vergütung erhalten.

Im Jahresbericht werden die zu Lasten des Referenzfonds angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transaktionskosten) offenge-

legt und als Quote des durchschnittlichen Volumens des Referenzfonds ausgewiesen (Gesamtkostenquote). Diese setzt sich 

zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Referenzfonds, der Vergütung der Depotbank sowie den Aufwendungen, 

die dem Referenzfonds zusätzlich belastet werden können (siehe vorstehende Übersicht der Aufwendungen). Ausgenommen 

sind die Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen. Der Fondsgesellschaft fließen 

keine Rückvergütungen der aus dem Referenzfonds an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandser-

stattungen zu.

Die Fondsgesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend - meist viertel-

jährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte „laufzeitabhängige Vermittlungsprovision". Die Höhe dieser Provisionen wird in 

der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Volumen des Referenzfonds bemessen. 

Die Kosten und Provisionen des Referenzfonds können Veränderungen oder Anpassungen unterliegen. Solche Veränderungen 

oder Anpassungen können unter anderem entstehen, wenn ein bestehender Dienstleister des Referenzfonds, wie in den 

Fondsdokumenten beschrieben, geändert oder ersetzt wird.

Kosten und Provisionen von Zielfonds

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Referenzfonds wird eine Verwaltungsvergütung für die im Referenzfonds gehaltenen 

Anteile an anderen Sondervermögen („Zielfonds") berechnet. Folgende Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und 

sonstigen Aufwendungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), sind mittelbar oder unmittelbar vom Referenzfonds zu tragen:

l Vergütung für die Verwaltung des Zielfonds (Fondsmanagement, administrative Tätigkeiten);

l Vergütung der Depotbank;
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l bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer 

Wertpapiere im Ausland;

l Kosten für den Druck und Versand der für die Anteilsinhaber des Zielfonds bestimmten Jahres- und Halbjahresberich-

te;

l Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebenen-

falls der Ausschüttungen;

l Kosten für die Prüfung des Zielfonds durch den Abschlussprüfer des Zielfonds;

l Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 

nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

l Kosten für den Vertrieb;

l gegebenenfalls Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine;

l gegebenenfalls Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung;

l im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

l im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;

l Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Zielfonds;

l im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme bankenüblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstandene Kosten.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offengelegt, die dem Referenz-

fonds für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung offen-

gelegt, die dem Referenzfonds von einer in- oder ausländischen Kapitalanlagegesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die 

Fondsgesellschaft durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Referenzfonds gehaltenen Anteile an 

Zielfonds berechnet wurde. 

II. Beschreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index

Allgemeine Beschreibung des Referenzindex

Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung einer fiktiven fortlaufenden Anlage in Barmittel und Geldmarktinstrumente 

wider, die zum Zinssatz für 3-monatige Termingelder in Euro im Interbankengeschäft verzinst wird. Im 3-monatigen Rhythmus 

erfolgt eine Wideranlage inklusive der aufgelaufenen Zinsen zum dann vorherrschenden Marktzins.

Der Referenzindex wird von der Referenzindexberechnungsstelle an jedem Referenzindexberechnungstag in Euro berechnet 

und über das Finanzinformationssystem Reuters auf der Reuters-Seite .HVB3MRE veröffentlicht.

Der Startwert des Referenzindex (der „Referenzindexstartwert") am 16. März 2004 (das „Referenzindexstartdatum") war 

100,00. 

Berechnung des Referenzindex

Zwei Referenzindexberechnungstage vor jeder Referenzzinsperiode (wie nachfolgend definiert) stellt die Referenzindexberech-

nungsstelle den Wert des 3-Monats Euribor Zinssatz, der unter Anderem über das Finanzinformationssystem Bloomberg unter 

dem Ticker EUR003M Index abrufbar ist, fest. Dieser so festgestellte Wert ist der Referenzzinssatz (der „Referenzzinssatz") für 

die entsprechende Referenzzinsperiode.

Eine Referenzzinsperiode (die „Referenzzinsperiode") beginnt am dritten Mittwoch des dritten Kalendermonats eines jeden 

Kalenderquartals (einschließlich) (jeweils ein „Referenzzinsperioden-Starttag") und endet am dritten Mittwoch des dritten 

Kalendermonats des Folgequartals (ausschließlich) (jeweils ein „Referenzzinsperioden-Endtag"). Sollte ein Referenzzinsperio-

den-Starttag kein Referenzindexberechnungstag sein, dann wird der entsprechende Referenzzinsperioden-Starttag auf den 

unmittelbar nachfolgenden Referenzindexberechnungstag verschoben. Sollte ein Referenzzinsperioden-Endtag kein Referenz-

indexberechnungstag sein, dann wird der entsprechende Referenzzinsperioden-Endtag auf den unmittelbar nachfolgenden 
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Referenzindexberechnungstag verschoben. Das heißt die jeweilige Zinsperiode wird entsprechend verlängert bzw. verkürzt. Der 

erste Referenzzinsperioden-Starttag ist das Referenzindexstartdatum.

Der Referenzindexwert zu einem Referenzindexberechnungstag t nach dem Referenzindexstartdatum wird von der Referenzin-

dexberechnungsstelle anhand folgender Formel berechnet:

( ) ( ) ( ) ( )







 ×
∆

+××= Start
EndeStart

StartEnde R
360

T,T
1TRIWT,tBtRIW ,

wobei

„TStart" ist der dem Referenzindexberechnungstag t unmittelbar vorausgehenden Referenzzinsperioden-Starttag;

„TEnde" ist der dem Referenzindexberechnungstag t unmittelbar nachfolgende Referenzzinsperioden-Endtag (oder t, wenn der 

Referenzindexberechnungstag t ein Referenzzinsperioden-Endtag ist);

„B(t, TEnde)" ist der Abzinsfaktor am Referenzindexberechnungstag t für den Fälligkeitstag TEnde. Der Abzinsfaktor wird von der 

Referenzindexberechnungsstelle anhand der Zinskurve bestimmt und beläuft sich an jedem Tag TEnde auf den Wert 1. „Zins-

kurve“ ist eine implizite Kurve, die von der Referenzindexberechnungsstelle unter Anwendung von internen Bewertungsme-

thoden auf Grundlage der am Referenzindexbewertungstag t geltenden Geldmarktzinssätze, Preise für Futureskontrakte auf 

den Euribor Zinssatz und im Interbankenmarkt herrschenden Swapsätze und anderen geeigneten Instrumente bestimmt. 

Durch Interpolation wird eine kontinuierliche Kurve bis zum jeweiligen Fälligkeitstag TEnde berechnet;

„RIW(TStart)" ist der Referenzindexwert am Tag TStart.

„RStart" ist der Referenzzinssatz für die jeweilige von TStart bis TEnde dauernde Referenzzinsperiode.

„∆(TStart, TEnde)" ist die Anzahl von Kalendertagen von TStart (ausschließlich) bis TEnde (einschließlich).

Teil D. - Berechnung des Index

I. Berechnung des Indexwerts

Der Indexwert (Index(ti)) wird von der Indexberechnungsstelle für jeden Indexbewertungstag ti (mit j = 1, 2, …) nach dem In-

dexstartdatum gemäß der folgenden Formel berechnet:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]j21jj11j1jj tnditeRetw1tnditeRetw1tIndextIndex ×−+×+×= −−−

wobei sich die Rendite des Referenzfonds seit dem vorhergehenden Indexbewertungstag (Rendite1(ti)) wie folgt berechnet:
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und sich die Rendite der Geldmarktinvestition auf Basis des Referenzindex und reduziert um die anteilige Synthetische Divi-

dende seit dem vorhergehenden Indexbewertungstag (Rendite2(tj)) wie folgt berechnet:
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wobei

„w(tj-1)" ist die Gewichtung des Referenzfonds (wie nachstehend in Teil D - II. Dynamische Allokationsregeln definiert), die für 

den Indexbewertungstag 1jt −  berechnet wurde;

„∆(tj-1, tj)" ist die Anzahl an Kalendertagen vom Indexbewertungstag tj-1 (ausschließlich) bis Indexbewertungstag tj (einschließ-

lich).
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Die Berechnung des Indexwerts für einen Indexbewertungstag erfolgt unter normalen Umständen jeweils am nachfolgenden 

Bankgeschäftstag (jeweils ein „Indexberechnungstag"), nachdem die Indexberechnungsstelle den jeweiligen Nettoinventar-

wert des Referenzfonds erhalten hat. 

II. Dynamische Allokationsregeln

An jedem Indexbewertungstag tj (mit j = 0, 1, 2,…) wird die Gewichtung der Indexbestandteile im Referenzportfolio wie folgt 

neu festgelegt („Dynamische Allokation"):

In einem ersten Schritt wird von der Indexberechnungsstelle die realisierte Schwankungsintensität (realisierte Volatilität) des 

Referenzfonds (σR(tj)) anhand der täglichen Renditen des Referenzfonds von einer Periode von zwanzig Indexbewertungstagen 

durch die Indexberechnungsstelle berechnet und auf ein jährliches Volatilitätsniveau normiert. Die betrachtete Periode beginnt 

dabei zweiundzwanzig Indexbewertungstage vor dem jeweiligen Indexbewertungstag und endet zwei Indexbewertungstage 

vor dem jeweiligen Indexbewertungstag. Unter Rendite versteht man den Logarithmus der Veränderung des Nettoinventar-

werts zwischen zwei jeweils aufeinanderfolgenden Indexbewertungstagen.

Die realisierte Volatilität des Referenzfonds an jedem Indexbewertungstag tj (mit j = 0, 1, 2, …) wird dabei wie folgt berechnet:
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wobei

„Ln[   ]" ist der natürliche Logarithmus von [   ].

Daraufhin bestimmt die Indexberechnungsstelle anhand der nachfolgenden Allokationstabelle und der gemäß der oben be-

schriebenen Formel berechneten realisierten Volatilität des Referenzfonds die Gewichtung des Referenzfonds für den entspre-

chenden Indexbewertungstag tj (w(tj)). Je höher die realisierte Volatilität des Referenzfonds, desto niedriger ist die Gewichtung 

des Referenzfonds und umgekehrt.

„Allokationstabelle":

Realisierte Volatilität des Referenzfonds Gewichtung w(tj)

σR(tj) < 7,00% 100%

7,00% ≤ σR(tj) < 7,25% 96%

7,25% ≤ σR(tj) < 7,50% 92%

7,50% ≤ σR(tj) < 7,75% 90%

7,75% ≤ σR(tj) < 8,00% 87%

8,00% ≤ σR(tj) < 8,25% 85%

8,25% ≤ σR(tj) < 8,50% 82%

8,50% ≤ σR(tj) < 8,75% 80%

8,75% ≤ σR(tj) < 9,00% 78%

9,00% ≤ σR(tj) < 9,50% 74%

9,50% ≤ σR(tj) < 10,00% 70%

10,00% ≤ σR(tj) < 10,50% 66%

10,50% ≤ σR(tj) < 11,00% 63%

11,00% ≤ σR(tj) < 11,50% 61%
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11,50% ≤ σR(tj) < 12,00% 58%

12,00% ≤ σR(tj) < 12,50% 56%

12,50% ≤ σR(tj) < 13,00% 54%

13,00% ≤ σR(tj) < 13,50% 52%

13,50% ≤ σR(tj) < 14,00% 50%

14,00% ≤ σR(tj) < 15,00% 46%

15,00% ≤ σR(tj) < 16,00% 43%

16,00% ≤ σR(tj) < 17,00% 41%

17,00% ≤ σR(tj) < 18,00% 38%

18,00% ≤ σR(tj) < 19,00% 36%

19,00% ≤ σR(tj) < 20,00% 35%

20,00% ≤ σR(tj) < 21,00% 30%

21,00% ≤ σR(tj) < 22,00% 25%

22,00% ≤ σR(tj) < 23,00% 20%

23,00% ≤ σR(tj) < 24,00% 15%

24,00% ≤ σR(tj) < 25,00% 10%

25,00% ≤ σR(tj) < 27,00% 5%

27,00% ≤ σR(tj) 0%

Bei der Umsetzung der Dynamischen Allokation wird die Indexberechnungsstelle die Möglichkeiten des Hypothetischen Inves-

tors Fondsanteile zu zeichnen bzw. zurückzugeben berücksichtigen (gegebenenfalls unter Betrachtung von Zeichnungs- und 

Rückgabefristen des Referenzfonds). Dies kann zu einer verzögerten oder zu einer schrittweisen Umsetzung der Dynamischen 

Allokation führen.

Die Indexberechnungsstelle ist zudem nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, eine Dynamische Allokation auf mehre-

re Bankgeschäftstage aufzuteilen, um daraus resultierende Einflüsse auf die Preisentwicklung des Referenzfonds bzw. dessen 

Bestandteile zu verringern. Solche Einflüsse können insbesondere dann auftreten, wenn eine Dynamische Allokation dazu füh-

ren würde, dass die Hedging-Partei Fondsanteile im Gesamtwert von mehr als 5% des Fondsvolumens kaufen bzw. verkaufen 

müsste um entsprechende Absicherungsgeschäfte einzugehen bzw. aufzulösen oder wenn sich allgemein die Marktbedingun-

gen für die Bestandteile der Referenzfonds, insbesondere in Hinblick auf deren Liquidität, verschlechtert oder der Referenz-

fonds Gebrauch von seinem Recht auf teilweise Ausführung von Rückgabeanträgen macht.

Die Indexberechnungsstelle führt ihre hierin beschriebenen Aufgaben an den jeweiligen Bankgeschäftstagen durch. Sofern es 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle erforderlich ist, eine der hierein beschriebenen Aufgaben an 

einem anderen Bankgeschäftstag durchzuführen, so wird die Indexberechnungsstelle die jeweilige Aufgabe auf diesen anderen 

Bankgeschäftstag verschieben.

Teil E. - Außerordentliche Anpassungen und Marktstörungen

I. Allgemeine außerordentliche Anpassungen

Anpassung in Bezug auf den Referenzfonds

Sollte die Indexberechnungsstelle ein oder mehrere Fondsereignisse feststellen, wird die Indexberechnungsstelle erforderli-

chenfalls das Indexkonzept nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so anpassen, dass die wirtschaftliche Situation des Hypothe-

tischen Investors möglichst unverändert bleibt (die „Referenzfonds-Anpassung").
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Im Rahmen einer solchen Referenzfonds-Anpassung kann die Indexberechnungsstelle insbesondere:

(a) den Referenzfonds und die Fondsanteile innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen ab dem Tag, an dem dem Hypotheti-

schen Investor der Liquidationserlös aus der Auflösung des betroffenen Referenzfonds ganz oder teilweise zugeflossen wä-

re, ganz oder teilweise durch einen Fonds und Fondsanteile mit wirtschaftlich gleichwertiger Liquidität, 

Ausschüttungspolitik und Anlagestrategie (der „Nachfolge-Referenzfonds" und seine Anteile die „Nachfolge-

Fondsanteile") in Höhe der Liquidationserlöse ersetzen. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den Referenz-

fonds bzw. die Fondsanteile auf den Nachfolge-Referenzfonds bzw. die Nachfolge-Fondsanteile;

(b) den Referenzfonds innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen ab dem Tag, an dem dem Hypothetischen Investor der Liqui-

dationserlös aus der Auflösung des betroffenen Referenzfonds ganz oder teilweise zugeflossen wäre, durch einen nach bil-

ligem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle festgelegten Index (der „Nachfolge-Index") ersetzen; oder

(c) jede Bestimmung des Indexkonzepts, deren Anpassung zum Ausgleich des wirtschaftlichen Effekts des Fondsereignisses 

geeignet ist, anpassen;

(gegebenenfalls unter Anpassung der Gewichtung der nunmehr im Index befindlichen Indexbestandteile). Jede Referenzfonds-

Anpassung wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.

Die Vergütung, die die Indexberechnungsstelle in ihrer Funktion als Anlageberater von der Fondsgesellschaft erhält, wird diese 

in ihrer Funktion als Hedging-Partei in ihren internen Preisbildungsmodellen durch geringere Kosten für den Ertragsmecha-

nismus berücksichtigen. Diese Vergütung wird nicht an die Inhaber von Schuldverschreibungen ausgeschüttet oder in den In-

dex reinvestiert. Erfolgt eine Ersetzung des Referenzfonds gemäß (a) oder (b), die den Wegfall oder die Reduzierung der von 

der Indexberechnungsstelle in ihrer Funktion als Anlageberater des Nachfolge-Referenzfonds erhaltenen Vergütung zur Folge 

hat, wird die Indexberechnungsstelle eine Synthetische Dividende auf die Rendite der Fondsanteile einführen, d.h. die Rendite1

(wie in Teil D - Berechnung des Indexwerts dieser Indexbeschreibung definiert) wird um die Synthetische Dividende als Pro-

zentsatz pro Jahr auf täglicher Basis reduziert analog der Berechnung der Rendite2. Diese Synthetische Dividende (i) beträgt im 

Falle eines Nachfolge-Index 1,55% p.a. bzw. (ii) errechnet sich im Falle eines Nachfolge-Referenzfonds als die Differenz zwi-

schen 1,55% p.a. und der voraussichtlichen reduzierten Bestandsprovision für Bestände des Nachfolge-Referenzfonds in Pro-

zent pro Jahr. Sie wird jedoch 1,55% p.a. nicht übersteigen. Die Einführung einer Synthetischen Dividende und deren Höhe wird 

gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.

„Fondsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Indexstartdatum und nach billigem Ermessen der 

Berechnungsstelle (§ 315 BGB) erheblich ist:

a. in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Indexberechnungsstelle Änderungen vorgenommen, die 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle die Fähigkeit einer Emittentin und/oder der Hedging-

Partei zur Aufrechterhaltung ihrer Absicherungsgeschäfte beeinträchtigen, insbesondere Änderungen hinsichtlich (i) des 

Risikoprofils des Referenzfonds, (ii) der Anlageziele oder Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Referenzfonds, 

(iii) der Währung der Fondsanteile, (iv) der jeweiligen Berechnungsmethode des Nettoinventarwerts oder (v) des Zeitplans 

für die Zeichnung, Rücknahme oder Übertragung von Fondsanteilen; 

b. Anträge auf Rücknahme, Zeichnung oder Übertragung von Fondsanteilen werden nicht oder nur teilweise ausgeführt;

c. für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern 

oder ähnliche Gebühren, die zum Zeitpunkt der Aufnahme des Referenzfonds in den Index bestanden);

d. die Fondsgesellschaft versäumt die planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenten bestimmte Veröffentlichung 

des Nettoinventarwerts;

e. ein Wechsel in der Rechtsform des Referenzfonds;

f. ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der Fondsgesellschaft oder im Fondsmanagement;
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g. (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Behandlung des Referenzfonds 

oder der Fondsgesellschaft; oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Registrierung oder Zu-

lassung des Referenzfonds oder der Fondsgesellschaft; oder (iii) der Widerruf einer entsprechenden Berechtigung oder Ge-

nehmigung des Referenzfonds oder der Fondsgesellschaft von der zuständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines 

aufsichtsrechtlichen Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung von einem Gericht oder eine Anordnung einer zuständi-

gen Behörde bezüglich der Tätigkeit des Referenzfonds, der Fondsgesellschaft, anderer Dienstleister, die für den Referenz-

fonds ihre Dienste erbringen oder von Personen in Schlüsselpositionen aufgrund von Fehlverhalten, Rechtsverletzung oder 

aus ähnlichen Gründen;

h. der Verstoß gegen die Anlageziele oder Anlagebeschränkungen des Referenzfonds (wie in den Fondsdokumenten defi-

niert), sowie ein Verstoß des Referenzfonds oder der Fondsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Be-

stimmungen;

i. eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder Auslegung (ob formell oder informell), die 

für die Hedging-Partei in Bezug auf die Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteilen (i) eine Reserve, Rück-

stellung oder vergleichbare Einrichtung erfordert oder (ii) das von der Hedging-Partei in Bezug auf ihre Absicherungsge-

schäfte zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle deutlich im 

Vergleich zu den Bedingungen, die zum Indexstartdatum vorlagen, erhöht;

j. ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Hedging-Partei allein oder gemeinsam mit einer dritten 

Partei, mit der die Hedging-Partei ihrerseits Absicherungsgeschäfte abschließt, von 35% der ausstehenden Fondsanteile 

des Referenzfonds;

k. für die Hedging-Partei besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderer Vorschriften das Erfordernis der Konsolidierung 

des Referenzfonds;

l. der Verkauf bzw. die Rückgabe von Fondsanteilen aus für die Hedging-Partei zwingenden Gründen, sofern dies nicht allein 

der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient;

m. ein Ereignis oder ein Umstand, der folgende Auswirkungen hat oder haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von wei-

teren Fondsanteilen oder der Rücknahme bestehender Fondsanteile, (ii) die Reduzierung der Anzahl der Fondsanteile ei-

nes Anteilsinhabers im Referenzfonds aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen, (iii) die Tei-

lung, Zusammenlegung (Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteile, (iv) Zahlungen auf eine Rücknahme 

von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise durch Sachausschüttung anstatt gegen Barmittel oder (v) die Bildung von 

sogenannten Side-Pockets-Anteilen für abgesondertes Anlagevermögen des Referenzfonds;

n. die Fondsgesellschaft, der Wirtschaftsprüfer, der Anlageberater, die Depotbank oder ein anderer Dienstleister, der für den 

Referenzfonds seine Dienste erbringt, stellt diese ein oder verliert seine Zulassung, Erlaubnis, Berechtigung oder Geneh-

migung und wird nicht unverzüglich durch einen anderen Dienstleister von ähnlich gutem Ansehen ersetzt;

o. (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, Auflösung, Beendigung, Liquidation oder ein Ereignis 

mit entsprechenden Auswirkungen in Bezug auf den Referenzfonds oder die Fondsanteile (ii) die Einleitung eines Ver-

gleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, eine Neuklassifizierung oder eine Konsolidierung, 

wie z.B. der Wechsel der Anteilsklasse des Referenzfonds oder die Verschmelzung des Referenzfonds auf oder mit einem 

anderen Fonds, (iii) sämtliche Fondsanteile müssen auf einen Treuhänder, Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen 

Amtsträger übertragen werden oder (iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteile wird es rechtlich untersagt, diese zu über-

tragen;

p. die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder vergleichbaren Verfahrens über die Fondsgesell-

schaft;

q. Indexberechnungsstelle verliert das Recht, den Referenzfonds als Grundlage für die Berechnung, Festlegung und Veröf-

fentlichung des Index zu verwenden;

r. das gesamte im Referenzfonds verwaltete Nettovermögen unterschreitet einen Wert von EUR 500 Millionen;
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s. eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder in deren Umsetzung oder Auslegung, die nach billigem Er-

messen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle nachteilige Auswirkungen auf eine Emittentin, die Hedging-Partei oder 

einen Inhaber von Schuldverschreibungen hat; 

t. für den Referenzfonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlage gemäß § 5 Absatz 1 Investmentsteuerge-

setz (InvStG) erstellt oder die Fondsgesellschaft hat angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteue-

rungsgrundlage gemäß § 5 Absatz 1 InvStG erstellt werden wird;

u. Ausschüttungen, die der üblichen Ausschüttungspolitik des Referenzfonds widersprechen;

v. Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Referenzfonds, die einen erheblichen negativen Effekt auf die 

Höhe der Ausschüttungen des Referenzfonds haben kann;

w. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft versäumt die Zahlung der mit dem Anlageberater vereinbarten Vergütung, 

stellt diese widerrechtlich ein oder reduziert diese widerrechtlich;

x. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen verstößt gegen den mit der In-

dexberechnungsstelle, einer Emittentin oder der Hedging-Partei im Hinblick auf den Referenzfonds abgeschlossenen Ver-

trag in erheblicher Weise oder kündigt diesen;

y. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft versäumt es entgegen der bisher üblichen Praxis, der Indexberechnungsstel-

le Informationen zur Verfügung zu stellen, die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der Anlage-

richtlinien oder -beschränkungen des Referenzfonds zeitnah überprüfen zu können;

z. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft versäumt es, der Indexberechnungsstelle den geprüften Rechenschaftsbe-

richt und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie möglich nach entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu 

stellen;

aa. jedes andere Ereignis, das sich auf den Nettoinventarwert des Referenzfonds oder auf die Fähigkeit der Hedging-Partei zur 

Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Absicherungsgeschäften spürbar und nicht nur vorübergehend nachteilig aus-

wirken kann.

Die Indexberechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der vorherig genannten Ereignisse eingetreten ist. 

Die Feststellung eines Fondsereignisses wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.

Anpassung in Bezug auf den Referenzindex

Sollte die Indexberechnungsstelle ein oder mehrere Indexereignisse feststellen, wird die Indexberechnungsstelle erforderli-

chenfalls das Indexkonzept nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so anpassen, dass die wirtschaftliche Situation des Hypothe-

tischen Investors möglichst unverändert bleibt (die „Referenzindex-Anpassung").

Im Rahmen einer solchen Referenzindex-Anpassung kann die Indexberechnungsstelle insbesondere 

(a) den Referenzindex durch einen neuen Index (der „Nachfolge-Referenzindex") mit möglichst vergleichbarer Methode (ins-

besondere die Abbildung von prolongierenden Geldmarktrenditen) ersetzen. Der Nachfolge-Referenzindex darf sich aber 

in der möglichen Anwendbarkeitsdauer der Referenzzinssätze (entspricht einer Referenzzinsperiode, wie in Teil C - II. Be-

schreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index dieser Indexbeschreibung beschrieben) und der Fre-

quenz der Prolongierung unterscheiden. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den Referenzindex auf den 

Nachfolge-Referenzindex;

(b) jede Bestimmung des Indexkonzepts, deren Anpassung zum Ausgleich des wirtschaftlichen Effekts des Indexereignisses 

geeignet ist, anpassen;

(gegebenenfalls unter Anpassung der Gewichtung der nunmehr im Index befindlichen Indexbestandteile).

„Indexereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle jedes der folgenden Ereignisse, das am 

oder nach dem Indexstartdatum eintritt:
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a. an der Methode der Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Referenzindex, wie in der Referenzindexbeschrei-

bung beschrieben, werden ohne Zustimmung der Indexberechnungsstelle Änderungen oder Modifizierungen vorgenom-

men, die im billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle die Fähigkeit der Hedging-Partei zur Absicherung 

ihrer Verpflichtungen aus Absicherungsgeschäften beeinträchtigen (insbesondere (i) Änderungen hinsichtlich des Risiko-

profils des Referenzindex oder (ii) die Berechnung des Referenzindex erfolgt nicht länger in Euro);

b. die historische 30-Tages-Volatilität des Referenzindex überschreitet ein Volatilitätsniveau von 2,5%. Dabei bezeichnet 

σEI(tj) die annualisierte Volatilität basierend auf den täglichen logarithmierten Änderungen des Werts des Referenzindex 

der jeweils unmittelbar vorhergehenden 30 Referenzindexberechnungstage des Referenzindex an einem Bankgeschäftstag 

(t). σEI(tj) wird gemäß folgender Formel berechnet:
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Wobei:

„Ln[ ]" ist der natürliche Logarithmus von [ ]

c. die Berechnung oder Veröffentlichung des Referenzindex wird eingestellt;

d. der Referenzindex entspricht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle nicht länger der Zielsetzung 

einer risikoarmen und für den Hypothetischen Investor nicht-währungsrisikobehafteten Anlage; 

e. jedes andere Ereignis, das sich auf den Referenzindexwert oder auf die Fähigkeit der Hedging-Partei zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Absicherungsgeschäften spürbar und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann.

Die Indexberechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der vorherig genannten Ereignisse eingetreten ist.

Die Feststellung eines Indexereignisses wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.

Beendigung des Index

Die Indexberechnungsstelle hat das Recht, nach Eintritt eines oder mehrerer Fondsereignisses und/oder eines oder mehrerer 

Indexereignisse die Berechnung des Index vorübergehend auszusetzen.

Sollte nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle eine Anpassung des Indexkonzepts nicht möglich oder 

dem Hypothetischen Investor nicht zumutbar sein hat die Indexberechnungsstelle jederzeit das Recht, die Berechnung des 

Index endgültig einzustellen.

II. Anpassung des Nettoinventarwerts

Die Indexberechnungsstelle kann für die Berechnung des Indexwertes den von der Fondsgesellschaft veröffentlichten Nettoin-

ventarwert des Referenzfonds in folgenden Fällen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) anpassen, um die wirtschaftlichen 

Auswirkungen der folgenden Ereignisse auf den Index auszugleichen:

a. Erhebung einer Abgabe oder Gebühr in Verbindung mit der Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen;

b. Ein Hypothetischer Investor hätte nicht innerhalb der üblichen oder in den Fondsdokumenten beschriebenen Zeit den 

vollständigen Erlös aus der Rücknahme der Fondsanteile erhalten; oder

c. Im Fall (i) eines offenkundigen Fehlers, (ii) einer falschen Veröffentlichung des Nettoinventarwerts oder (iii) wenn ein 

durch die Fondsgesellschaft festgelegter und veröffentlichter Nettoinventarwert, wie er von der Indexberechnungsstelle 

als Grundlage der Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Index genutzt wird, nachträglich berichtigt wird. In 

den Fällen (ii) und (iii) wird die Indexberechnungsstelle den betreffenden Nettoinventarwert gegebenenfalls erneut fest-

stellen (der „Berichtigte Nettoinventarwert") und den Indexwert auf Grundlage des Berichtigten Nettoinventarwerts unter 

Berücksichtigung der Situation eines Hypothetischen Investors neu berechnen.
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Bei der Anpassung des Nettoinventarwerts wird die Indexberechnungsstelle berücksichtigen, dass Erlöse aus der Reduktion 

eines Referenzfonds erst zum Referenzindex (bzw. umgekehrt) allokiert werden können, nachdem der Hypothetische Investor 

die entsprechenden Erlöse aus der Veräußerung des Referenzfonds bzw. der Geldmarktkomponente halten hätte.

III. Anpassung des Wert des Referenzindex

Die Indexberechnungsstelle kann für die Berechnung des Indexwertes den von der Berechnungsstelle des Referenzindex veröf-

fentlichten Referenzindexwert des Referenzindex in folgenden Fällen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) anpassen, um die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der folgenden Ereignisse auf den Index auszugleichen:

a. Im Fall eines offenkundigen Fehlers bei der Berechnung des Referenzindexwertes;

b. Im Fall einer falschen Veröffentlichung des Referenzindexwertes; oder 

c. wenn ein durch den Referenzindexsponsor festgelegter und veröffentlichter Referenzindexwert, wie er von der Indexbe-

rechnungsstelle als Grundlage der Berechnung des Index genutzt wird, nachträglich berichtigt wird. 

In den Fällen b. und c. wird die Indexberechnungsstelle den betreffenden Referenzindexwert gegebenenfalls erneut feststellen 

(der „Berichtigte Referenzindexwert") und den Indexwert auf Grundlage des Berichtigten Referenzindexwert neu berechnen.

IV. Marktstörungen

a. Falls der Hypothetische Investor nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle Fondsanteile an einem 

Indexbewertungstag nicht zeichnen oder einlösen kann, sei es weil die Zeichnung oder Rücknahme von Fondsanteile aus-

gesetzt ist oder kein Nettoinventarwert des Referenzfonds veröffentlicht wird oder eine solche Veröffentlichung mit einer 

Verzögerung erfolgt (eine „Referenzfonds-Marktstörung"), wird die Indexberechnungsstelle die Berechnung, Festlegung 

und Veröffentlichung des Index (insbesondere auch die Durchführung der Dynamischen Allokation) so lange verschieben, 

bis die Referenzfonds-Marktstörung endet.

Sollte die Referenzfonds-Marktstörung mehr als dreißig Bankgeschäftstage andauern, ist die Indexberechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, eine Schätzung des Nettoinventarwerts unter Berücksichtigung der dann vor-

herrschenden Marktbedingungen und der Möglichkeiten des Hypothetischen Investors Fondsanteile am Markt zu veräu-

ßern, vorzunehmen, um eine Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Index (insbesondere auch die Durchfüh-

rung einer Dynamischen Allokation) durchzuführen.

b. Falls ein Referenzindexwert, der für die Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Index erforderlich ist, an einem 

Indexbewertungstag nicht veröffentlicht wird oder eine solche Veröffentlichung mit einer Verzögerung erfolgt, dann wird 

die Indexberechnungsstelle unter Berücksichtigung des letzten zur Verfügung stehenden Werts des Referenzindex die in 

der Beschreibung des Referenzindex dargelegte Berechnungsmethode anwenden, um den benötigten Kurs des Referenz-

index zu ermitteln.

Teil F. - Korrekturen

Widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in der Indexbeschreibung kann die Indexberechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) berichtigen bzw. ergänzen. Dabei sind nur solche Berichtigungen oder Ergänzungen zulässig, die unter 

Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für einen Hypothetischen Investor zumutbar sind und insbesondere die rechtli-

che und finanzielle Situation des Hypothetischen Investors nicht wesentlich verschlechtern. Die korrigierte Indexbeschreibung 

wird unverzüglich auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht.

Teil G. - Veröffentlichung

Der Indexwert wird von der Indexberechnungsstelle auf der Internetseite www.onemarkets.de, der Reuters-Seite .UCGRVDW2 

und auf Bloomberg unter dem Ticker UCGRVDW2 Index veröffentlicht.

Alle Festlegungen, die von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) getroffen werden, werden gemäß 

der Bestimmungen der jeweiligen Schuldverschreibung veröffentlicht.

http://www.onemarkets.de
http://www.onemarkets.de
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Teil H. - Anwendbares Recht

Diese Indexbeschreibung unterliegt deutschem Recht.
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Anhang 2 - Anleihebedingungen
(Terms and Conditions)  

HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Garant Anleihe 12/2020 (ISIN DE000HV3VDT9)

§ 1 (Serie, Form der Schuldverschreibungen, Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen)

1. Diese Tranche der Serie (die „Serie") von Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen") der UniCredit Bank AG 

(vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) (die „Emittentin") wird am 19. Juni 2013 (der „Ausgabetag") in Form von 

Inhaberschuldverschreibungen auf der Grundlage dieser Anleihebedingungen (die „Anleihebedingungen") in EUR (die 

„Festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,- (der „Gesamtnennbetrag") und aufgeteilt in 

bis zu 100.000 Teilschuldverschreibungen (die „Teilschuldverschreibungen"), jeweils mit einem Nennbetrag von EUR 

1.000,– (die „Festgelegte Stückelung"), begeben.

2. Die Schuldverschreibungen sind in einer Dauer-Global-Inhaberschuldverschreibung ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dau-

er-Global-Inhaberschuldverschreibung" oder auch „Global-Inhaberschuldverschreibung"), die die eigenhändigen Unter-

schriften von zwei berechtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Inhaber der Schuldverschreibungen (die „Anleihegläu-

biger") haben keinen Anspruch auf Ausgabe von Schuldverschreibungen in effektiver Form. Die Schuldverschreibungen 

sind als Miteigentumsanteile an der Global-Inhaberschuldverschreibung nach den einschlägigen Bestimmungen des Clea-

ring Systems übertragbar.

3. Jede Global-Inhaberschuldverschreibung wird von einem oder im Namen eines Clearing Systems verwahrt. „Clearing Sys-

tem" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main.

4. Die Emittentin darf ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in 

der Weise begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, mit ihnen eine einheitliche Serie 

bilden und den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen" umfasst im 

Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.

§ 2 (Definitionen)

Die nachstehenden Begriffe haben in diesen Anleihebedingungen die folgende Bedeutung:

„Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearing System und TARGET2 geöffnet 

sind.

„TARGET2" ist das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-System (TARGET2).

„Fälligkeitstag" ist der 18. Dezember 2020.

„Basiswert" ist der HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II (WKN: A1PHN2 / ISIN: DE000A1PHN28 / Reuters: 

.UCGRVDW2 / Bloomberg: UCGRVDW2 Index). Der Basiswert wird von der UniCredit Bank AG festgelegt (der „Indexsponsor") 

und von der UniCredit Bank AG berechnet (die „Indexberechnungsstelle").

Der Basiswert ist ein Index, der zum Tag des ersten öffentlichen Angebots aus einer dynamischen Allokation von Anteilen (die 

„Fondsanteile") des HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI (WKN: A0M035 / ISIN: DE000A0M0358 / Bloomberg: HVBPRWP 

GR Equity) (der „Referenzfonds") und einer Geldmarktinvestition, die für die Zwecke der Indexberechnung durch den HVB 3 

Months Rolling Euribor Index (WKN: A0QZBZ / ISIN: DE000A0QZBZ6 / Reuters: .HVB3MRE / Bloomberg: HVB3MRE Index) (der 

„Referenzindex") widergespiegelt wird, besteht. Die Gewichtung des Referenzfonds und des Referenzindex im Index wird nach 

einer dynamischen Methode von Zeit zu Zeit angepasst.

Eine vollständige Beschreibung des Basiswerts (die „Indexbeschreibung") zum Tag des ersten öffentlichen Angebots ist den 

Endgültigen Bedingungen als Anhang 1 beigefügt. Die jeweils aktuelle Indexbeschreibung, sowie die tagesaktuellen Informati-

onen zum Basiswert sind auf der Internetseite der Emittentin unter www.onemarkets.de (oder jeder Nachfolgeseite) abrufbar 

http://www.onemarkets.de
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und werden während der normalen Geschäftszeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS Structured Securities & Regulatory, Ara-

bellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

Der Referenzfonds wird von der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH (die „Fondsgesellschaft") verwaltet.

Der Referenzindex wird von der UniCredit Bank AG (der „Referenzindexsponsor") zusammengestellt und von der UniCredit 

Bank AG (die „Referenzindexberechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht.

Der Referenzfonds und die damit verbundenen Risiken ist darüber hinaus in den Fondsdokumenten beschrieben.

Der Referenzindex zum ersten Tag des öffentlichen Angebots ist in der Referenzindexbeschreibung beschrieben, die in Teil C -

II. Beschreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index der Indexbeschreibung (die „Referenzindexbeschrei-

bung") enthalten ist. Die jeweils gültige Fassung der Referenzindexbeschreibung ist auf der Internetseite www.onemarkets.de 

(oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. Die jeweils dort enthaltenen Informationen werden außerdem während der normalen 

Geschäftszeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publi-

kum bereitgehalten.

„Fondsdokumente" sind der Jahres- und Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen), die 

wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des Referenzfonds, in welchen die Bedingungen des Re-

ferenzfonds und der Fondsanteile festgelegt sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Fondsdokumente in ihrer jeweils gülti-

gen Fassung sind auf der Internetseite www.pioneerinvestments.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. Die jeweils dort ent-

haltenen Informationen werden außerdem während der normalen Geschäftszeiten bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabella-

straße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

„Maßgebliche Börse" ist die Börse, an welcher die Bestandteile des Basiswerts gehandelt werden und die von der Berech-

nungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) durch Mitteilung gemäß § 13 entsprechend ihrer Liquidität bestimmt wird. 

Im Fall einer wesentlichen Veränderung der Marktbedingungen an der Maßgeblichen Börse, wie etwa die endgültige Einstel-

lung der Notierung des Basiswerts bzw. seiner Bestandteile an der Maßgeblichen Börse und die Notierung an einer anderen 

Wertpapierbörse oder einer erheblich eingeschränkten Liquidität, wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) durch Mitteilung gemäß § 13 eine andere Wertpapierbörse als die maßgebliche Wertpapierbörse (die „Ersatzbörse") 

bestimmen. Im Fall einer solchen Ersetzung gilt in diesen Anleihebedingungen jeder Bezug auf die Maßgebliche Börse als ein 

Bezug auf die Ersatzbörse.

„Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreis durch den Indexsponsor oder die Indexberechnungsstelle berechnet 

wird.

„Referenzpreis" ist der offizielle Indexwert des Basiswerts, wie er vom Indexsponsor bzw. von der Indexberechnungsstelle be-

rechnet wird.

„R (initial)" ist der Referenzpreis am Beobachtungstag (initial).

„R (final)" ist der Referenzpreis am Beobachtungstag (final).

„NAV" ist der offizielle Nettoinventarwert (der „Nettoinventarwert") für einen Fondsanteil, wie er von der Fondsgesellschaft 

veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von Fondsanteilen tatsächlich möglich ist.

„Kursentwicklung des Basiswerts" ist R (final) geteilt durch R (initial).

„Beobachtungstag (initial)" ist der 18. Juni 2013. Wenn dieser Tag kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar nachfol-

gende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Beobachtungstag (initial).

„Beobachtungstag (final)" ist der 11. Dezember 2020. Wenn dieser Beobachtungstag (final) kein Berechnungstag ist, dann ist 

der unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Beobachtungstag (final). Der Fälligkeitstag 

verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet.

„Handelstag" ist der 14. Juni 2013.

http://www.onemarkets.de
http://www.pioneerinvestments.de
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„Mindestrückzahlung" ist 100%.

„Mindestbetrag" ist EUR 1.000,-.

„Fondsereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle jedes der folgenden Ereignisse, das am oder 

nach dem Handelstag eintritt:

a. in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle Änderungen vorgenommen, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin und/oder der Hedging-Partei zur Auf-

rechterhaltung ihrer Absicherungsgeschäfte beeinträchtigen, insbesondere Änderungen hinsichtlich (i) des Risikoprofils 

des Referenzfonds, (ii) der Anlageziele oder Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Referenzfonds, (iii) der Wäh-

rung der Fondsanteile, (iv) der jeweiligen Berechnungsmethode des Nettoinventarwerts oder (v) des Zeitplans für die 

Zeichnung, Rücknahme oder Übertragung von Fondsanteilen;

b. Anträge auf Rücknahme, Zeichnung oder Übertragung von Fondsanteilen werden nicht oder nur teilweise ausgeführt;

c. für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern 

oder ähnliche Gebühren, die zum Zeitpunkt der Aufnahme des Referenzfonds in den Index bestanden);

d. die Fondsgesellschaft versäumt die planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenten bestimmte Veröffentlichung 

des Nettoinventarwerts;

e. (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Behandlung des Referenzfonds 

oder der Fondsgesellschaft; oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Registrierung oder Zu-

lassung des Referenzfonds oder der Fondsgesellschaft; oder (iii) der Widerruf einer entsprechenden Berechtigung oder Ge-

nehmigung des Referenzfonds oder der Fondsgesellschaft von der zuständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines 

aufsichtsrechtlichen Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung von einem Gericht oder eine Anordnung einer zuständi-

gen Behörde bezüglich der Tätigkeit des Referenzfonds, der Fondsgesellschaft, anderer Dienstleister, die für den Referenz-

fonds ihre Dienste erbringen oder von Personen in Schlüsselpositionen aufgrund von Fehlverhalten, Rechtsverletzung oder 

aus ähnlichen Gründen;

f. der Verstoß gegen die Anlageziele oder Anlagebeschränkungen des Referenzfonds (wie in den Fondsdokumenten defi-

niert), sowie ein Verstoß des Referenzfonds oder der Fondsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Be-

stimmungen;

g. eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder Auslegung (ob formell oder informell), die 

für die Emittentin oder die Hedging-Partei in Bezug auf die Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteilen (i) 

eine Reserve, Rückstellung oder vergleichbare Einrichtung erfordert oder (ii) das von der Emittentin oder der Hedging-

Partei in Bezug auf ihre Absicherungsgeschäfte zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen Ermessen (§ 315 BGB) 

der Berechnungsstelle deutlich im Vergleich zu den Bedingungen, die zum Indexstartdatum vorlagen, erhöht;

h. ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin und der Hedging-Partei allein oder gemein-

sam mit einer dritten Partei, mit der die Hedging-Partei ihrerseits Absicherungsgeschäfte abschließt, von 35% der ausste-

henden Fondsanteile des Referenzfonds;

i. für die Emittentin oder die Hedging-Partei besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderer Vorschriften das Erfordernis 

der Konsolidierung des Referenzfonds;

j. der Verkauf bzw. die Rückgabe von Fondsanteilen aus für die Emittentin oder die Hedging-Partei zwingenden Gründen, 

sofern dies nicht allein der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient;

k. ein Ereignis oder ein Umstand, der folgende Auswirkungen hat oder haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von wei-

teren Fondsanteilen oder der Rücknahme bestehender Fondsanteile, (ii) die Reduzierung der Anzahl der Fondsanteile ei-

nes Anteilsinhabers im Referenzfonds aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen, (iii) die Tei-

lung, Zusammenlegung (Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteile, (iv) Zahlungen auf eine Rücknahme 

von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise durch Sachausschüttung anstatt gegen Barmittel oder (v) die Bildung von 

sogenannten Side-Pockets-Anteilen für abgesondertes Anlagevermögen des Referenzfonds;

l. eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder in deren Umsetzung oder Auslegung, die nach billigem Er-

messen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle nachteilige Auswirkungen auf eine Emittentin, die Hedging-Partei oder einen 

Inhaber von Schuldverschreibungen hat;
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m. für den Referenzfonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlage gemäß § 5 Absatz 1 Investmentsteuerge-

setz (InvStG) erstellt oder die Fondsgesellschaft hat angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteue-

rungsgrundlage gemäß § 5 Absatz 1 InvStG erstellt werden wird;

n. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen verstößt gegen den mit der In-

dexberechnungsstelle, der Emittentin oder der Hedging-Partei im Hinblick auf den Referenzfonds abgeschlossenen Vertrag 

in erheblicher Weise oder kündigt diesen;

o. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft versäumt es entgegen der bisher üblichen Praxis, der Indexberechnungsstel-

le Informationen zur Verfügung zu stellen, die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der Anlage-

richtlinien oder -beschränkungen des Referenzfonds zeitnah überprüfen zu können;

p. der Referenzfonds oder die Fondsgesellschaft versäumt es, der Indexberechnungsstelle den geprüften Rechenschaftsbe-

richt und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie möglich nach entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu 

stellen;

q. jedes andere Ereignis, das sich auf den Nettoinventarwert des Referenzfonds oder auf die Fähigkeit der Hedging-Partei zur 

Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Absicherungsgeschäften spürbar und nicht nur vorübergehend nachteilig aus-

wirken kann.

Die Berechnungsstelle wird die Feststellung eines Fondsereignisses gemäß § 13 mitteilen. Sie ist nicht zur Überwachung ver-

pflichtet, ob eines der vorherig genannten Ereignisse eingetreten ist.

„Hypothetischer Investor" ist eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland.

„Hedging-Partei" ist die Indexberechnungsstelle (zum Indexstartdatum). Die Indexberechnungsstelle ist jederzeit berechtigt, 

eine andere Person oder Gesellschaft als Hedging-Partei (die „Nachfolge Hedging-Partei") zu bestimmen. Die Berechnungs-

stelle wird die Bestimmung einer Nachfolge Hedging-Partei gemäß § 13 mitteilen.

„Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für die Abwicklung von Geschäften in Be-

zug auf die Wertpapiere, die die Grundlage für den Basiswert bilden, verwendet wird, und das von der Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird.

„Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System jeder Tag (der kein Samstag oder Sonn-

tag ist), an dem das Clearance System für die Annahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.

„Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund

a. des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze 

oder kapitalmarktrechtliche Vorschriften) oder 

b. einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der Verwaltungspraxis der Steuer- oder Fi-

nanzaufsichtsbehörden),

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin

a. das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermögenswerten zur Absicherung von Preisrisiken 

oder sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen für die Emittentin ganz oder 

teilweise rechtswidrig ist oder wird oder

b. die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Schuldverschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (ein-

schließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder 

anderen negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung),

falls solche Änderungen an oder nach dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen wirksam werden.

„Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, die den am Ausgabetag der Schuldver-

schreibungen herrschenden wirtschaftlich wesentlich gleichwertig sind,

a. Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten 

oder zu veräußern, welche nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder sons-

tigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen notwendig sind, oder 

b. Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten.
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„Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ausgabetag einen wesentlich höheren Betrag 

an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um

a. Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten 

oder zu veräußern, welche nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder sons-

tigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen erforderlich sind, oder

b. Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten,

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-

Kosten zu berücksichtigen sind.

§ 3 (Verzinsung)

Die Schuldverschreibungen sind unverzinslich.

§ 4 (Fälligkeit, Rückzahlungsbetrag)

1. Die Schuldverschreibungen werden, es sei denn sie wurden gemäß § 5 oder § 6 vorzeitig zurückgezahlt, zum Fälligkeitstag 

in Höhe des Rückzahlungsbetrags zur Rückzahlung fällig.

2. Der Rückzahlungsbetrag (der „Rückzahlungsbetrag") je Festgelegte Stückelung entspricht einem Betrag in der Festgeleg-

ten Währung, der von der Berechnungsstelle zum Beobachtungstag (final) wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird:

l Festgelegte Stückelung x max [Kursentwicklung des Basiswerts; Mindestrückzahlung]

Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Produkt aus der Festgelegten Stückelung und der Kursentwicklung des 

Basiswerts in der Festgelegten Währung. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch in keinem Fall kleiner als der Mindest-

betrag.

3. Die Methode zur Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags unterliegt Anpassungen und Marktstörungen ge-

mäß § 6 und § 7.

§ 5 (Außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger)

1. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen fällig zu stellen und deren sofortige Rückzahlung zum 

Kündigungsbetrag zu verlangen, falls

a. die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung unter den Schuldverschreibungen 

unterlässt, und die Unterlassung länger als 60 Tage nach Zugang einer entsprechenden schriftlichen Mahnung eines 

Anleihegläubigers bei der Emittentin andauert,

b. die Emittentin allgemein ihre Zahlungen einstellt,

c. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der Emittentin be-

antragt wird oder die Emittentin eine außergerichtliche Schuldenregelung zur Abwendung des Insolvenzverfahrens 

oder eines vergleichbaren Verfahrens anbietet oder

d. die Emittentin liquidiert wird; dies gilt nicht, wenn die Emittentin mit einer anderen Gesellschaft fusioniert oder an-

derweitig umorganisiert wird und wenn diese andere oder die umorganisierte Gesellschaft die sich aus den Schuld-

verschreibungen ergebenden Verpflichtungen der Emittentin übernimmt.

Das Recht, die Schuldverschreibungen zu kündigen, erlischt, falls der jeweilige Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 

geheilt wurde.

2. Die Fälligstellung gemäß Absatz (1) hat in der Weise zu erfolgen, dass der Anleihegläubiger der Hauptzahlstelle eine 

schriftliche Kündigungserklärung und einen hinreichend beweiskräftigen Besitznachweis übergibt oder durch eingeschrie-

benen Brief sendet. Die Fälligkeit der Schuldverschreibungen tritt mit Zugang der Kündigungserklärung bei der Hauptzahl-

stelle ein. Die Kündigungserklärung wird von der Hauptzahlstelle unverzüglich ohne weitere Prüfung an die Emittentin 

weitergeleitet.
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3. Der „Kündigungsbetrag" je Festgelegter Stückelung entspricht dem Marktwert der Schuldverschreibungen, der innerhalb 

von zehn Bankgeschäftstagen nach Erhalt der Kündigungserklärung von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) bestimmt wird.

§ 6 (Anpassungen, Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin, Ersatzfeststellung)

Im Hinblick auf den Basiswert:

1. Grundlage für die Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags ist der Basiswert mit seinen jeweils geltenden 

Vorschriften, wie sie vom Indexsponsor entwickelt und fortgeführt werden, sowie die Methode der Berechnung, Festlegung 

und Veröffentlichung des Kurses des Basiswerts (das „Indexkonzept") durch den Indexsponsor. Das gilt auch, falls wäh-

rend der Laufzeit der Schuldverschreibungen Änderungen hinsichtlich des Indexkonzepts vorgenommen werden oder auf-

treten, auf deren Grundlage der Basiswert berechnet wird, oder wenn andere Maßnahmen ergriffen werden, die sich auf 

das Indexkonzept auswirken, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts Abweichendes ergibt.

2. Ein „Index-Anpassungsereignis" liegt vor, wenn

a. Änderungen des maßgeblichen Indexkonzepts oder der Berechnung des Basiswerts vorgenommen werden, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle dazu führen, dass das neue maßgebliche Indexkonzept oder die 

Berechnung des Basiswerts dem vor der Änderung maßgeblichen Indexkonzept oder der Berechnung des Basiswerts 

nicht länger wirtschaftlich gleichwertig ist,

b. die Berechnung oder Veröffentlichung des Basiswerts eingestellt oder durch einen anderen Index ersetzt wird,

c. die Emittentin aufgrund von ihr nicht zu vertretender Umstände nicht mehr berechtigt ist, den Basiswert als Grundla-

ge für die Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags heranzuziehen; von der Emittentin nicht zu vertreten 

ist auch eine Beendigung der Lizenz zur Nutzung des Basiswerts aufgrund einer unzumutbaren Erhöhung der Lizenz-

gebühren; oder

d. ein den vorstehend genannten Ereignissen im Hinblick auf seine Auswirkungen auf den Basiswert wirtschaftlich 

gleichwertiges Ereignis eintritt.

3. Bei Eintritt eines Index-Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) erforderli-

chenfalls die Methode der Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags so anpassen, dass die wirtschaftliche 

Lage der Anleihegläubiger möglichst unverändert bleibt. Die angepasste Methode der Berechnung bzw. Festlegung des 

Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind gemäß § 13 mitzuteilen.

4. In den Fällen des Absatzes (2) Buchst. (b) und (c) erfolgt die Anpassung gemäß Absatz (3) in der Regel dadurch, dass die 

Berechnungsstelle nach ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt, welcher Index zukünftig die Grundlage für die Be-

rechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags (der „Ersatzbasiswert") bilden soll. Die Methode zur Berechnung bzw. 

Festlegung des Rückzahlungsbetrags wird erforderlichenfalls nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

so angepasst, dass die wirtschaftliche Lage der Anleihegläubiger möglichst unverändert bleibt. Der Ersatzbasiswert und 

die vorgenommenen Anpassungen sowie der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind gemäß § 13 mitzuteilen. Mit der ers-

ten Anwendung des Ersatzbasiswerts sind alle Bezugnahmen auf den Basiswert in diesen Anleihebedingungen je nach 

Kontext als Bezugnahme auf den Ersatzbasiswert zu verstehen.

5. Wird der Basiswert nicht länger durch den Indexsponsor sondern durch eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

(der „Neue Indexsponsor") festgelegt, erfolgt die Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags auf der Grundlage 

des Basiswerts, wie dieser vom Neuen Indexsponsor festgelegt wird. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den 

Indexsponsor je nach Kontext auf den Neuen Indexsponsor. Wird der Basiswert nicht länger durch die Indexberechnungs-

stelle sondern durch eine andere Person, Gesellschaft oder Institution (die „Neue Indexberechnungsstelle") berechnet, so 

erfolgt die Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags auf der Grundlage des Basiswerts, wie dieser von der 

Neuen Indexberechnungsstelle berechnet wird. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf die Indexberechnungs-

stelle je nach Kontext auf die Neue Indexberechnungsstelle.

6. Für den Fall, dass

a. eine Anpassung nach den Absätzen (3) oder (4) nicht möglich oder der Emittentin und/oder den Anleihegläubigern 

nicht zumutbar ist,
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b. kein nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle geeigneter Ersatzbasiswert oder kein nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle geeigneter Ersatz für den Indexsponsor und/oder die Indexberechnungs-

stelle zur Verfügung steht,

c. eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung vorliegt und/oder Gestiegene Hedging-Kosten vorliegen (sämt-

lich wie in § 2 definiert) oder

d. die Berechnung oder Veröffentlichung des Basiswerts nicht länger in Euro erfolgt,

(jeweils ein „Umwandlungsereignis"),

werden die Schuldverschreibungen zum Fälligkeitstag zum „Abrechnungsbetrag" zurückgezahlt. Für die Bestimmung des 

Abrechnungsbetrags wird die Berechnungsstelle innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt des Umwandlungs-

ereignisses den Marktwert der Schuldverschreibungen im Zeitpunkt des Eintritts des Umwandlungsereignisses nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen und mit dem zu diesem Zeitpunkt gehandelten Marktzins für Verbindlichkeiten 

der Emittentin mit gleicher Restlaufzeit wie die Schuldverschreibungen bis zum Fälligkeitstag aufzinsen, wobei der Ab-

rechnungsbetrag mindestens dem Mindestbetrag entspricht. Ist eine Bestimmung des Marktwerts der Schuldverschrei-

bungen nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbetrag dem Mindestbetrag. Der Abrechnungsbetrag wird durch Mit-

teilung gemäß § 13 mitgeteilt.

7. Wird ein durch den Indexsponsor bzw. die Indexberechnungsstelle veröffentlichter Kurs des Basiswerts, wie er von der 

Berechnungsstelle als Grundlage der Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags genutzt wird, nachträglich be-

richtigt und die Berichtigung (der „Berichtigte Wert") von dem Indexsponsor bzw. der Indexberechnungsstelle nach der ur-

sprünglichen Veröffentlichung, aber noch vor dem Fälligkeitstag der Berechnungsstelle mitgeteilt, wird die Berechnungs-

stelle die Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den jeweiligen Wert (die „Ersatzfeststel-

lung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen und gemäß § 13 mitteilen.

Im Hinblick auf den Referenzfonds

8. Grundlage der Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags ist auch der Referenzfonds mit seinen jeweils gel-

tenden Vorschriften, wie sie von der Fondsgesellschaft entwickelt und fortgeführt werden und wie sie in den Fondsdoku-

menten beschrieben ist, sowie die Methode der Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des NAV des Referenzfonds 

durch die Fondsgesellschaft, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts Abweichendes ergibt.

9. Bei Eintritt eines Fondsereignisses wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) erforderlichenfalls die 

Methode der Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags so anpassen, dass die wirtschaftliche Lage der Anlei-

hegläubiger möglichst unverändert bleibt. Sie berücksichtigt dabei die verbleibende Restlaufzeit der Schuldverschreibun-

gen sowie den zuletzt zur Verfügung stehenden NAV bzw. den Liquidationserlös für den Referenzfonds. Die angepasste 

Methode der Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind gemäß 

§ 13 mitzuteilen.

Im Rahmen einer solchen Anpassung kann die Berechnungsstelle insbesondere:

a. den Basiswert durch einen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle vergleichbaren Index ersetzen 

oder

b. jede Bestimmung der Schuldverschreibungen, deren Anpassung zum Ausgleich des wirtschaftlichen Effekts des 

Fondsereignisses geeignet ist, anpassen.

10. Wird der NAV des Referenzfonds nicht länger durch die Fondsgesellschaft, sondern durch eine andere Person, Gesellschaft 

oder Institution (die „Neue Fondsgesellschaft") berechnet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Fondsgesellschaft in 

diesen Anleihebedingungen je nach Kontext auf die Neue Fondsgesellschaft.

11. Wird der Referenzfonds vom Indexsponsor nach Maßgabe des Indexkonzepts durch einen oder mehrere andere Fonds er-

setzt (jeweils ein „Ersatzreferenzfonds"), bezieht sich jede Bezugnahme auf den Referenzfonds in diesen Anleihebedin-

gungen je nach Kontext auf den jeweiligen Ersatzreferenzfonds.

12. Für den Fall, dass
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a. eine Anpassung nach Absatz (9) nicht möglich oder der Emittentin und/oder den Anleihegläubigern nicht zumutbar 

ist,

b. nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle keine Neue Fondsgesellschaft bestimmt werden kann 

oder zur Verfügung steht oder

c. eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung vorliegt und/oder Gestiegene Hedging-Kosten vorliegen (sämt-

lich wie in § 2 definiert)

(jeweils ein „Referenzfonds-Umwandlungsereignis"),

werden die Schuldverschreibungen zum Fälligkeitstag zum „Abrechnungsbetrag" zurückgezahlt. Für die Bestimmung des 

Abrechnungsbetrags wird die Berechnungsstelle innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt des Referenzfonds-

Umwandlungsereignisses den Marktwert der Schuldverschreibungen im Zeitpunkt des Eintritts des Umwandlungsereig-

nisses nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen und mit dem zu diesem Zeitpunkt gehandelten Marktzins für Ver-

bindlichkeiten der Emittentin mit gleicher Restlaufzeit wie die Schuldverschreibungen bis zum Fälligkeitstag aufzinsen, 

wobei der Abrechnungsbetrag mindestens dem Mindestbetrag entspricht. Ist eine Bestimmung des Marktwerts der 

Schuldverschreibungen nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbetrag dem Mindestbetrag. Der Abrechnungsbetrag 

wird durch Mitteilung gemäß § 13 mitgeteilt.

§ 7 (Marktstörungen)

1. Ungeachtet der Bestimmungen des § 6 wird im Fall einer Marktstörung an einem Beobachtungstag der jeweilige Beobach-

tungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem die Marktstörung nicht mehr besteht. Jeder 

Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verschoben. Zinsen sind aufgrund dieser Ver-

schiebung nicht geschuldet.

2. Sollte die Marktstörung mehr als 30 aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis bestimmen oder die Berechnungsstelle veranlassen, diesen 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen. Der Referenzpreis, der für die Berechnung bzw. Festlegung des Rück-

zahlungsbetrags erforderlich ist, soll in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Marktbedingungen an diesem ein-

unddreißigsten Bankgeschäftstag und dem Liquidationserlös ermittelt werden, wobei die wirtschaftliche Lage der Anleihe-

gläubiger zu berücksichtigen ist.

3. „Marktstörung" bedeutet:

a. allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen oder auf Märkten, an/auf denen die Wertpapiere, 

die die Grundlage für den Basiswert bilden, oder an den jeweiligen Terminbörsen oder auf den Märkten, an/auf denen 

Derivate auf den Basiswert notiert oder gehandelt werden,

b. in Bezug auf einzelne Wertpapiere, die die Grundlage für den Basiswert bilden, die Aufhebung oder Beschränkung des 

Handels an den Börsen oder auf den Märkten, an/auf denen diese Wertpapiere gehandelt werden, oder an den jewei-

ligen Terminbörsen oder auf den Märkten, an/auf denen Derivate dieser Wertpapiere gehandelt werden,

c. die Aufhebung, Unterlassung oder Nichtveröffentlichung der Berechnung des Basiswerts in Folge einer Entscheidung 

des Indexsponsors oder der Indexberechnungsstelle,

d. in Bezug auf den Referenzfonds, die Unterlassung oder Nichtveröffentlichung der Berechnung des jeweiligen NAV in 

Folge einer Entscheidung der Fondsgesellschaft,

e. in Bezug auf den Referenzfonds, die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz des Referenzfonds oder andere Um-

stände, die eine Ermittlung des NAV oder die Handelbarkeit von Fondsanteilen zum NAV unmöglich machen, ein-

schließlich einer Inanspruchnahme von Bestimmungen, welche eine Rückgabe oder Ausgabe von Fondsanteilen für 

einen bestimmten Zeitraum ausschließen oder auf einen bestimmten Teil des Volumens des Referenzfonds be-

schränken oder der Erhebung zusätzlicher Gebühren unterwerfen oder welche die Absonderung bestimmter Vermö-

genswerte oder eine Sach- anstelle einer Geldleistung ermöglichen sowie den Fall, dass keine vollständige Auszah-

lung bei der Rücknahme von Fondsanteilen stattfindet, sowie vergleichbarer Bestimmungen, sofern die Marktstörung 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer Ver-

pflichtungen aus den Schuldverschreibungen beeinträchtigt,
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f. allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbörsen oder auf Märkten, an/auf denen 

die Finanzinstrumente oder deren Derivate, die eine erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für einen oder mehrere 

Referenzfonds bilden, notiert oder gehandelt werden,

soweit diese Marktstörung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheblich ist.

§ 8 (Zahlungen)

1. Die Emittentin verpflichtet sich,

a. den Rückzahlungsbetrag innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Fälligkeitstag,

b. den Kündigungsbetrag innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen nach der Feststellung durch die Berechnungsstelle und

c. den Abrechnungsbetrag innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Fälligkeitstag zu zahlen.

Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen Anleihebedingungen geschuldeten Beträge 

werden auf den nächsten EUR 0,01 auf- oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.

2. Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen (der „Zahltag") auf einen Tag, der kein 

Bankgeschäftstag ist, dann haben die Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankge-

schäftstag. Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund einer solchen 

Verspätung zu verlangen.

3. Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle (wie in § 9 definiert) geleistet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge 

an das Clearing System zwecks Gutschrift auf die jeweiligen Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die Anleihe-

gläubiger. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von ihren Verbindlichkeiten aus 

den Schuldverschreibungen.

4. Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht leistet, wird der fällige Betrag auf 

Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Verzugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag der Fälligkeit 

der Zahlung (einschließlich) und endet mit Ablauf des Tages, der der tatsächlichen Zahlung vorangeht (einschließlich).

§ 9 (Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle)

1. Die UniCredit Bank AG, München, ist die Hauptzahlstelle (die „Hauptzahlstelle"). Die Emittentin kann zusätzliche Zahlstel-

len (die „Zahlstellen") ernennen und die Ernennung von Zahlstellen widerrufen. Die Ernennung bzw. der Widerruf ist ge-

mäß § 13 mitzuteilen.

2. Die UniCredit Bank AG, München, ist die Berechnungsstelle (die „Berechnungsstelle").

3. Sofern irgendwelche Ereignisse eintreten sollten, die die Hauptzahlstelle oder die Berechnungsstelle daran hindern, ihre 

Aufgabe als Hauptzahlstelle oder Berechnungsstelle zu erfüllen, ist die Emittentin verpflichtet, eine andere Bank von in-

ternationalem Rang als Hauptzahlstelle, bzw. eine andere Person oder Institution mit der nötigen Sachkenntnis als Be-

rechnungsstelle zu ernennen. Eine Übertragung der Stellung als Hauptzahlstelle oder Berechnungsstelle ist von der Emit-

tentin unverzüglich gemäß § 13 mitzuteilen.

4. Die Hauptzahlstelle und die Berechnungsstelle handeln im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ausschließ-

lich als Erfüllungsgehilfen der Emittentin, übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und ste-

hen in keinem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu diesen. Die Hauptzahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreit.

5. Falls es sich nicht um einen offensichtlichen Fehler handelt, sind Entscheidungen der Hauptzahlstelle oder der Berech-

nungsstelle endgültig und für die Emittentin sowie die Anleihegläubiger verbindlich.

§ 10 (Steuern)

Zahlungen auf die Schuldverschreibungen werden nur nach Abzug und Einbehalt gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Ab-

gaben oder staatlicher Gebühren gleich welcher Art, die unter jedwedem anwendbaren Rechtssystem oder in jedwedem Land, 

das die Steuerhoheit beansprucht, von oder im Namen einer Gebietskörperschaft oder Behörde des Landes, die zur Steuererhe-
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bung ermächtigt ist, auferlegt, erhoben oder eingezogen werden (die „Steuern"), geleistet, soweit ein solcher Abzug oder Ein-

behalt gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Emittentin hat gegenüber den zuständigen Regierungsbehörden Rechenschaft über 

die abgezogenen oder einbehaltenen Steuern abzulegen.

§ 11 (Rang)

Die Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen sind unmittelbare, unbedingte und unbesicherte Verbindlichkeiten der 

Emittentin und stehen, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen unbesi-

cherten und nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin.

§ 12 (Ersetzung der Emittentin)

1. Vorausgesetzt, dass kein Verzug bei Zahlungen auf Kapital oder Zinsen der Schuldverschreibungen vorliegt, kann die Emit-

tentin jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger ein mit ihr Verbundenes Unternehmen an ihre Stelle als Haupt-

schuldnerin für alle Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen setzen (die „Neue Emittentin"), sofern

a. die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen übernimmt,

b. die Emittentin und die Neue Emittentin alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt haben und die sich aus diesen 

Schuldverschreibungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen in der hiernach erforderlichen Währung an die Haupt-

zahlstelle transferieren können, ohne dass irgendwelche Steuern oder Abgaben einbehalten werden müssten, die von 

oder in dem Land erhoben werden, in dem die Neue Emittentin oder die Emittentin ihren Sitz hat oder für Steuerzwe-

cke als ansässig gilt,

c. die Neue Emittentin sich verpflichtet hat, alle Anleihegläubiger von jeglichen Steuern, Abgaben oder sonstigen staat-

lichen Gebühren freizustellen, die den Anleihegläubigern auf Grund der Ersetzung auferlegt werden oder

d. die Emittentin die ordnungsgemäße Zahlung der gemäß diesen Anleihebedingungen fälligen Beträge garantiert.

Für die Zwecke dieses § 12 (1) bedeutet „Verbundenes Unternehmen" ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 15 

Aktiengesetz.

2. Eine solche Ersetzung der Emittentin ist gemäß § 13 mitzuteilen.

3. Im Fall einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede Bezugnahme auf die Emittentin in diesen Anleihebedingungen als 

Bezugnahme auf die Neue Emittentin. Ferner gilt jede Bezugnahme auf das Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder 

für Steuerzwecke als ansässig gilt, als Bezugnahme auf das Land, in dem die Neue Emittentin ihren Sitz hat.

§ 13 (Mitteilungen)

1. Soweit diese Anleihebedingungen eine Mitteilung nach diesem § 13 vorsehen, werden diese auf der Internetseite 

www.onemarkets.de/wertpapier-mitteilungen (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vor-

lauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung mitteilt) veröffentlicht und mit dieser Veröffentli-

chung den Anleihegläubigern gegenüber wirksam, soweit nicht in der Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt be-

stimmt wird. Wenn und soweit zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen Veröffentli-

chungen an anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese gegebenenfalls zusätzlich an jeweils vorgeschriebener Stelle.

2. Sonstige Mitteilungen mit Bezug auf die Schuldverschreibungen werden auf der Internetseite www.onemarkets.de (oder 

jeder Nachfolgeseite) veröffentlicht.

§ 14 (Rückerwerb)

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen am Markt oder auf sonstige Weise und zu jedem beliebigen 

Preis zurückzukaufen. Von der Emittentin zurückgekaufte Schuldverschreibungen können nach Ermessen der Emittentin von 

der Emittentin gehalten, erneut verkauft oder der Hauptzahlstelle zur Entwertung übermittelt werden.

§ 15 (Vorlegungsfrist)

Die in § 801 Absatz 1, Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorgesehene Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen 

auf zehn Jahre verkürzt.

http://www.onemarkets.de/wertpapier-mitteilungen
http://www.onemarkets.de
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§ 16 (Teilunwirksamkeit, Korrekturen)

1. Sollte eine Bestimmung dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-

den, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Eine in Folge von Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 

dieser Anleihebedingungen entstehende Lücke ist durch eine dem Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen und den In-

teressen der Parteien entsprechende Regelung auszufüllen.

2. Offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in den Anleihebedingungen berechti-

gen die Emittentin zur Anfechtung gegenüber den Anleihegläubigern. Die Anfechtung ist unverzüglich nach Erlangung der 

Kenntnis von einem solchen Anfechtungsgrund gemäß § 13 zu erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emit-

tentin kann der Anleihegläubiger seine depotführende Bank veranlassen, eine ordnungsgemäß ausgefüllte Rückzahlungs-

erklärung bei der Hauptzahlstelle auf einem dort erhältlichen Formular bzw. unter Abgabe aller in dem Formular geforder-

ten Angaben und Erklärungen (die „Rückzahlungserklärung") einzureichen und die Rückzahlung des Erwerbspreises gegen 

Übertragung der Schuldverschreibungen auf das Konto der Hauptzahlstelle bei dem Clearing System zu verlangen. Die 

Emittentin wird bis spätestens 30 Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungserklärung sowie der Schuldverschreibun-

gen bei der Hauptzahlstelle, je nachdem, welcher Tag später ist, den Erwerbspreis der Hauptzahlstelle zur Verfügung stel-

len, die diesen auf das in der Rückzahlungserklärung angegebene Konto überweisen wird. Mit der Zahlung des Erwerbs-

preises erlöschen alle Rechte aus den eingereichten Schuldverschreibungen.

3. Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß vorstehendem Absatz (2) ein Angebot auf Fortführung der 

Schuldverschreibungen zu berichtigten Anleihebedingungen verbinden. Ein solches Angebot sowie die berichtigten Be-

stimmungen werden den Anleihegläubigern zusammen mit der Anfechtungserklärung gemäß § 13 mitgeteilt. Ein solches 

Angebot gilt als von einem Anleihegläubiger angenommen (mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht ein-

treten), wenn der Anleihegläubiger nicht innerhalb von 4 Wochen nach Wirksamwerden des Angebots gemäß § 13 durch 

Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungserklärung über seine depotführende Bank bei der Hauptzahl-

stelle sowie Übertragung der Schuldverschreibungen auf das Konto der Hauptzahlstelle bei dem Clearing System gemäß 

vorstehendem Absatz (2) die Rückzahlung des Erwerbspreises verlangt. Die Emittentin wird in der Mitteilung auf diese 

Wirkung hinweisen.

4. Als „Erwerbspreis" im Sinne der vorstehenden Absätze (2) und (3) gilt der vom jeweiligen Anleihegläubiger gezahlte tat-

sächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungserklärung angegeben und nachgewiesen) bzw. das von der Emittentin 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmte gewichtete arithmetische Mittel der an dem der Erklärung der Anfech-

tung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag gehandelten Preise der Schuldverschreibungen, 

je nachdem welcher dieser Beträge höher ist. Liegt an dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) 

vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung gemäß § 7 vor, so ist für die Preisermittlung nach vorstehendem 

Satz der letzte der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine Marktstö-

rung vorlag, maßgeblich.

5. Widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Anleihebedingungen kann die Emittentin nach billigem Ermes-

sen (§ 315 BGB) berichtigen bzw. ergänzen. Dabei sind nur solche Berichtigungen oder Ergänzungen zulässig, die unter Be-

rücksichtigung der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind und insbesondere die rechtliche und 

finanzielle Situation der Anleihegläubiger nicht wesentlich verschlechtern. Solche Berichtigungen oder Ergänzungen wer-

den den Anleihegläubigern gemäß § 13 mitgeteilt.

6. Waren dem Anleihegläubiger Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in den Anleihebedingungen beim 

Erwerb der Schuldverschreibungen bekannt, so kann die Emittentin den Anleihegläubiger ungeachtet der vorstehenden 

Absätze (2) bis (5) an entsprechend berichtigten Anleihebedingungen festhalten.

§ 17 (Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand)

1. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Anleihegläubiger un-

terliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Erfüllungsort ist München.
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3. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den in diesen Anleihebedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

München, am 19. April 2013

UniCredit Bank AG
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Anhang 3 - Risikofaktoren

Vor der Entscheidung zum Kauf der in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapiere sollten Anleger die hier 

abgedruckten Endgültigen Bedingungen, den Prospekt, zusammen mit den jeweiligen Nachträgen, und das Registrierungs-

formular aufmerksam lesen.

Für die Wertpapiere, die in diesen Endgültigen Bedingungen beschrieben sind, gelten die auf den Seiten 97 ff. des Prospek-

tes und den Seiten 3 ff. des Registrierungsformulars angegebenen Risikofaktoren, auf die hiermit Bezug genommen wird. 

Diese sollten von potentiellen Anlegern vor dem Treffen einer Anlageentscheidung aufmerksam gelesen werden. Sofern 

anwendbar sollten potentielle Anleger außerdem die im Folgenden dargestellten zusätzlichen Risikofaktoren berücksichti-

gen, die sich aus der jeweiligen Struktur bzw. aus dem jeweiligen Basiswert der Wertpapiere, die in diesen Endgültigen Be-

dingungen beschrieben sind, ergeben und die nicht im Prospekt enthalten sind.

Die dargestellten Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Aufzählung aller Risiken auf Ebene der 

Emittentin, der in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapiere sowie des jeweiligen Basiswerts und können 

die individuelle Situation eines potentiellen Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Darstellung ist insbesondere nicht als eine Form von Beratung der Emittentin in Bezug auf die Risiken zu verstehen, 

die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Endgültigen Bedingungen oder auf Grund veränderter Umstände zu einem 

späteren Zeitpunkt jeweils bestehen. Potentielle Anleger sollten eine Investition in die Wertpapiere, die in diesen Endgülti-

gen Bedingungen beschrieben sind, nur dann in Erwägung ziehen, wenn sie vorher sorgfältig mit ihren Bank-, Rechts-, Steu-

er-, Rechnungslegungs- und sonstigen Beratern (i) die Eignung einer Investition unter Berücksichtigung ihrer persönlichen 

finanziellen, steuerlichen und sonstigen Umstände, (ii) die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen 

(insbesondere zu den Risiken) und (iii) den Einfluss künftiger Veränderungen des Basiswerts erörtert haben.

Einige Risiken könnten gleichzeitige oder kumulative Effekte hinsichtlich der in diesen Endgültigen Bedingungen beschrie-

benen Wertpapiere haben. Es ist nicht vorhersehbar, welche Auswirkungen eine kombinierte Realisierung einzelner Risiken 

auf den Wert der Wertpapiere haben kann. Anleger sollten daher erfahrene Investoren sein, die Kenntnisse in Bezug auf 

Transaktionen mit Instrumenten wie den in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapieren besitzen und die 

Abhängigkeit der Wertentwicklung der Wertpapiere von der Entwicklung des jeweiligen Basiswerts verstehen. Die in diesen 

Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapiere sind nicht geeignet für unerfahrene Anleger.

Die Reihenfolge und Ausführlichkeit der Darstellung der einzelnen Risikofaktoren in den Endgültigen Bedingungen, dem 

Prospekt und dem Registrierungsformular erlaubt keinen Rückschluss auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen oder die 

Wahrscheinlichkeit, mit der sich ein bestimmtes Risiko realisieren kann.

Anleger sollten die in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapiere nur dann kaufen, wenn sie das Risiko 

des Verlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich der Transaktionskosten tragen können.

Jeder Erwerber der Wertpapiere vertraut auf die Bonität der Emittentin und hat keine Rechte gegenüber einer anderen Per-

son. Wertpapiergläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin Zins- und/oder Tilgungszahlungen, zu deren Leis-

tung sie aufgrund der Wertpapiere verpflichtet ist, teilweise oder insgesamt versäumt. Je schlechter die Bonität der Emit-

tentin, desto höher ist das Verlustrisiko.

Der Eintritt des Kreditrisikos kann dazu führen, dass die Emittentin Zins- und/oder Tilgungszahlungen teilweise oder insge-

samt versäumt. Informationen zum aktuellen Rating der Emittentin können unter 

http://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/rating/index.html abgerufen werden.

Zusätzliche Risikofaktoren:

Diese zusätzlichen Risikofaktoren sind nicht Bestandteil der Anleihebedingungen; Ansprüche der jeweiligen Anleihegläubiger 

können hieraus nicht hergeleitet werden.

http://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/rating/index.html
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Zusätzliche Risiken, die sich aus dem Basiswert ergeben:

Bei dem Basiswert handelt es sich um einen Index, in dessen Berechnung die Nettoinventarwerte eines oder mehrere Fondsan-

teile einfließen. Aus diesem Grund sollten zukünftige Anleger auch die Risiken zu Fonds als Basiswert beachten, die auf den 

Seiten 114 ff. des Prospektes angegeben sind.
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